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POZNAŃ 4 

Gehrudt bei W. Decker & Comb. 



1. 

Ueber bie preußiſchen Nechtszuſtände im 
Allgemeinen. 

Simmer lauter werden die Klagen über den Zuſtand der vaters 

ländiſchen Nechtspflege, immer dringender wird das Bediirfnif 
einer durdgreifenden Reform. 

Ein halbes Jahrhundert iſt vergangen, ſeitdem die Gefege, 
welche noch heut unſerer Rechtsverfaſſung zum Grunde liegen, 
die Allgemeine Gerichts - Ordnung und das Allgemeine Land- 

recht, ins Leben getreten ſind. Auf einer allzu breiten Grund- 
lage aufgeführt, haben ſie ihrem Streben nach Volksthümlichkeit 

durd ihren weiten Umfang ſelbſt die Schranke geſetzt, ihre hu- 

manen Tendenzen durch eine zu weit getriebene Vorſorge und 
ängſtliche Kaſuiſtik unzugänglich und unfruchtbar, ihre weiſen 

und durchdachten Rechtsſäte durch Zerſplitterung und Anhäufung 
poſitiver Normen unklar und ſchwankend gemacht. Seitdem iſt 

es der Geſeßgebung nicht gelungen, des einmal lebendig gewor- 
denen übergroßen Stoffes ſich wieder zu bemächtigen ; zwar hat 
ſie es ſich zur Aufgabe gemacht, von Jahr zu Jahr in zahlrei- 

den, durd die Gefesfammlung zuſammen gefaßten, abändern? 

den, ergänzenden und auslegenden Cinzel-Sefegen, in neuen 
zeitgemäßeu Inſtitutionen, den Anforderungen einer an Entwik- 
telung reichen Zeit nachzukommen, fie hat wohlthätig und weiſe 

eingegriffen, jedoch das Poſitive bis ins Maſſenhafte vermehrt, 
ohne die Maſſen zu verbinden und zu beherrſchen, und ohne zu 
der durchaus erſchütterten Stabilität der Formen und Rechts- 

Principien zurü> zu gelangen. Das große Volumen der Rechts- 
quellen iſt dabei nod) der geringere Uebelſtand; die eigentliche 
Schwierigkeit liegt vielmehr in dem Verflandniffe der Gefege, in 
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ihrem Verhältniſſe zu einander und ihrer durch öfteren Wechſel 
vermehrten Zerriſſenheit. Daraus ſind Zweifel und Jrrungen in 
großer Zahl hervorgegangen, und die Nothwendigkeit hat ein 
Organ für die Erklärung zweifelhafter, für die Berichtigung 

irriger Rechts-Anſichten, für die Ausgleichung der Kontraſte und 

— wenigſtens anſcheinenden — Widerſprüche ausgebildet. Dies 
find die Miniſterial-Reſcripte und Inſtruktionen, welche in den 
jest auf 66 Bände angewachſenen v. Kampüſchen Jahrbüchern 
aufgeſammelt find. Ihr Streben iſt wohlthätig, ihre Ausfpriiche 
ſind gediegen, und dennoch haben fie den Schaden nicht geheilt, 
ſondern ihn vergrößert. Sie bilden eine zweifelhafte, dem ſteten 

Angriffe blos gegebene Autorität. Ihres äußeren Anſehns und 

ihres innern Werthes wegen werden fie in den Bereich des 
Studiums hereingezogen, ohne bei der erkluſtven Natur der 
preußiſchen Landesgefege als Rechtsquelle und ohne, beim Man- 
gel der Sanktion des Monarchen als Geſetze gelten zu können. 
Sie erweden, wenn auch abſichtslos, den Glauben an ihre 

Geltung, laſſen aber denjenigen im Stiche, der fich im Rechts- 
wege auf fie ftiigen will. 

Wird nod erwogen, daß neben den allgemeinen Rechts- 
Normen in den einzelnen Provinzen, Landestheilen , ja oft in 
einzelnen Bezirken, beſondere Rechte und Verfaſſungen beſtehen, 
daß ſogar in pommerſchen und in rheiniſchen Landestheilen die 
allgemeinen Landesgefege zwar keine Geltung haben, ſo muß 
man geſtehen, daß von allen Richtungen her zuſammen gewirkt 
iſt, um die Rechtsnormen bis zur größten Mannigfaltigkeit 
aufzuhäufen, fie verworren, unzugänglich und ſchwankend zu 
machen. 

Es iſt ſelbſt dem vieljährigen Studium des Rechtsgelehrten 
kaum möglich , die Menge des Geſet- Materials in ſich auf- 
zunehmen, und fi< durch das weite Gebiet der juriſtiſchen 
Kitteratur hindurch zu arbeiten. Die Kraft des Gedächtniſſes 
„weicht der Maſſe und der regelnde Verſtand findet in dem 
Mannigfaltigen keine Einheit, Folgerichtigkeit und Klarheit. 
Im fortgefegten Kampfe mit dieſen Elementen, die ſeinem 
Streben nad Erkenntniß Widerſtand leiſten, wird nun der 
richterliche Beamte in einen Kreis des Wirkens geſtellt, der 
an äußerer Ausdehnung, an Schwierigkeit und Mühe kaum 
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ſeines Gleichen hat. Der Richter ſoll das Recht in Streit, 

Unterſuchung und Entſcheidung, in den mannigfaltigſten Rechts- 

formen und Verkehrs - Verhältniſſen, handhaben, er ſoll als 
Vormundſchafts- , Depoſital- und Konkursrichter fremdes Gut 

verwalten, als Hypothekenrichter und bei der freiwilligen Ge- 

richtsbarkeit Vertreter der Oeffentlichkeit fein, als Stempel-, 

Sportel= und Kaſſen-Verwalter die Geſchäfte des Fiskus 

führen. Gein Beruf bringt ihn mit den verſchiedenſten Bee 
hörden in Beriibrung, überall werden ihm Verhaltungsregeln 

bis ins Kleinſte vorgeſchrieben, mit nicht geringen Anſprüchen 

an ſeine Thätigkeit ; er ſoll zuvor kommen, ſich prüfend, hel- 
fend, ſchaffend verhalten, überall angeleitet, beauffichtigt, beengt, 
ſoll er den Intereſſen der Behörden und Privaten dienfibar 
ſein. Um ſeine Aufgaben zu löſen, muß der Richter bei jedem 

Schritte aus der Maſſe poſitiver Normen ängſtlich ſeine Ver- 

haltungsregeln hervorſuchen, damit fie ihm gegen Verantwort- 
lichkeit und Rüge ein Schutzmittel gewähren; er muß ſich 

gewöhnen, das Recht als etwas außer ihm Befindliches, als 

eine todte Objektivität zu betrachten, da er es nicht in ſich 

aufzunehmen, zu dem ſeinigen zu machen, und mit Selbſtgefühl 

zu üben vermag; er muß die geſunde Meinung gefangen neh- 
men vor dem überall ſich ihm aufdrängenden Formalismus 

und mit Widerſtreben dieſen als Vertreter des Rechts walten 

laſſen. Eine unaufhörliche Sdreiberei ijt der Whorud folder 

Thätigkeit und folder Zuſtände. YUes, was irrig, was ſc<wan- © 

kend, was zweifelhaft und unvollſtändig iſt, muß mit der Feder 

beſeitigt, alle Erforderniſſe der Formen müſſen mit der Feder 
beſtritten werden. Daher die, bei der Ausdehnung der Ver- 

kehrs - Verhältniſſe jährlich fich vermehrenden, Arbeits = Maſſen 

bei den Gerichten mit einem Gefolge von Verzögerungen, gegen 
welche die häufig eintretende Vermehrung der richterlichen Ar- 

beitskräfte nicht mehr als nachhaltiges Gegenmittcl ſich er- 
weift; daher die große Zahl der mit dem Geſchäftsweſen und 
der Schreiberei beſchäftigten ſchlec<ht beſoldeten Beamten und 

Screiber, deren trauriges Loos ſchon vielfach Gegenſtand der 
Beſprechung und Sorge geweſen iſt. 

Aller Opfer und Mühen ungeachtet, gelingt es weder dem 
Staate nod ſeinen Juſtizbeamten, den Anforderungen des 
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Publikums auf dem Gebiete der Rechtspflege zu entſprechen. 

Das Publikum kann kein Vertrauen hegen zu Gefegen und 

Rechts - Inſtituten, in die es nicht einzudringen vermag, deren 

bunte Formen und zahlloſe Diſtinktionen ihm wunderlich und 
unverſtändlich find. Blindlings muß es ſeine Rechts - Ange- 

legenheiten den Sachwaltern und Richtern überlaſſen, und ab- 

warten, was aus dem Rechte wird, deſſen es ſich bewußt iſi. 

Die Prozeßführung iſt oft eine Sache der Kunſt und des Zu- 

falls zugleich. Cs kommt darauf an, aus dem Gewirre der 

Gefege diejenigen heraus zu finden, unter welche man den 

Rechtsfall vortheilhaft ſubſumiren könne, diejenigen Anträge 

und Rechtsformen zu wählen, von denen am nächſten Erfolg 

zu hoffen iſt. Dann aber kommt es darauf an, von welcher 
Autorität der Sdarffiun ifi, der den Streit ſo oder anders 
lóft, ob nicht nod eine zweite oder dritte Yutorität vorhanden 
iſt, vor welcher die erſte zu einem Nichts, zu einem Irrthume 

und Mifgriffe wird. Dergleichen wirkliche oder vermeintliche 
Irrungen und Mifgrife der Richter und Sachwalter, durch 

welche dem Betheiligten oft ſein Recht verkümmert, ihm als 

End-Refultat, ſtatt des Rechtes, nur die Lehre gewährt wird, 

büßt derſelbe mit ſeinem Gelde und ſeiner Zeit. Wer mag 

es ihm verdenken, wenn er den Richter oder Sachwalter an- 

klagt, von denen dod) Jeder nach ſeiner beſten Einſicht gewirkt 
zu haben ſich bewußt bleibt. So ſteht das Publikum dem 
Richter mit Mißtrauen gegenüber, antreibend, remonſtrirend, 
fich befhwerend, um die tiinfilich zuſammengerechneten Sporteln 

mit ihm handelnd. Der Richter iſt der Zielpunkt der Unzu- 
friedenheit, für unermüdlichen Fleiß und ſtete Sorgfalt tauſcht 

er nicht ſelten Verweiſe der dorgefegten Behörde und kränkende 
Vorwürfe der Parteien cin. Sein richterliches Anſchn, das 
in der tüchtigen Handhabung des Geſetzes ſeine Unterlage 

haben muß, findet dafür einen unſicheren, ſchwankenden Boden, 

auf welchem es den Rechts- Experimenten der Parteien, im 

Wege der Gegenvorſtellung, Beſchwerde oder des Rechtsmittels 
blos gegeben iſt, ihnen leider gar oft erliegt und zur Weſen- 

loſigkeit herabgezogen wird. 
Fürwahr das Uebel iſt groß, es iſt fortwährend im Wach- 

fen, es bedarf ſchleuniger, kräftiger Hülfe. Aus den Cine 



5 

richtungen und Sagungen vergangener Zeiten und fremder 

Nationen darf freilich die Hülfe nicht hergeleitet werden. Dem 

Recdhtsgelehrten iſt das Studium älterer und auch auswärtiger 

Rechte unerläßlich, damit er ſeinen Geſichtskreis erweitere und 
einen wiſſenſchaftlichen Standpunkt einnehme, auch der Geſeß- 

geber mag in fremden Rechts = Inſtituten manchen Stoff zur 

Verarbeitung für ſeine Zwede antreffen, wie denn — beiläufig 

erwähnt — die neuerdings viel beſprochene, für unſere Ver- 
faſſung aber nicht paſſende, unverſtändliche und unfhmadbafte 

franzöſiſche Procedur Grundzüge darbietet, die der Nachahmung 

würdig ſind. Aber im Allgemeinen ſollte von der Geſeßgebung 

feſtgehalten werden, daß Dasjenige, was unſere Gegenwart 

bedarf, nicht bei fremden Nationen und in früheren Jahrhun- 

derten erkannt nnd gefunden ſein kann, ſondern daß es nur 
von unſerer Gegenwart ſelbſt am beften und richtigſien zu 

erkennen und zu beſchaffen iſt. Selbſt an das Alte und Her- 

gebrachte des eignen Gebietes darf die Gefebgebung bei ihrem 

zeitgemäßen Fortſchreiten nicht allzu ängſtlich ſich anheften. 
Es kann behauptet werden, daß, außer den auf gewiſſe Oerte 
lichkeiten oder auf beſondere Rechts - Inſtitute , wie z. B. das 

Lehensweſen, fic) beziehenden allgemeinen und partikulären 

Sagungen, die preußiſche Geſeßgebung keine Volksthümlichkeit 
befige, daß ſie ſich auch zur Volksthümlichkeit nicht eigne, weil 

dazu Kürze, Verſtändlichkeit und Einfachheit gehören. Von 

dieſer Seite hat eine neue Gefeggebung keine Hinderniſſe zu 

erwarten, im Gegentheile, es wird ihr die Stimmung im Volke 
überall entgegen kommen. 

Es iſt hiermit nicht gemeint, daß alles Beſtehende abge- 
ſchafft und weggeworfen werden müſſe. Cs wäre Schade um 

das reiche und ſolide Material unſerer Geſetze, das für alle 

Zeiten und Verhältniſſe ſeinen Werth behalten wird. Aber es 

iſt nothig, dies Material anders zu verwenden, es ſachgemäßer 

auszuſtatten. Die Anforderungen an das geſeßgebende Organ 
dürften ſich, — allgemein gehalten, — über folgende Punkte 

vereinigen: 

1. Móglidfte Einheit der Gefekgebung für alle Theile 
des Staats mit Sdonung derjenigen Normen, die für be- 
ſondere örtliche Verhältniſſe beſtehen und nothwendig find. 
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2. Reduktion des Stoffes der Gejege. Bn dieſer Beziez 
hung dürfte es zunächſt darauf aufommen, todte Siechtsinaterien, 

ferner diejenigen Gefegfiellen, welche praktiſch unbrauchbare 

Gemeinplage enthalten und oft die voluminöſe Schale eines 
kleinen Kernes ſind, auszuſcheiden. Cin Gleiches gilt aber 

auch von den doktrinellen und inſtruktiven Normen, die nur 

den Rectsgelehrten, den Richter oder Anwalt angehen und 

nicht für das Publikum beſtimmt find. Dergleichen — in der 

Allgemeinen Gerichts-Ordnung beſonders zahlreich — enthaltene 

Vorſchriften dürften ſcharf abgegränzt und nur inſoweit, als 
fie nicht ſchon durch die juriſtiſche Doktrin , durch amtlichen 

Beruf und den Zwed der Amtshandlungen gegeben find, zu 

einer beſonderen Inſtruktion zuſammengeſtellt werden. 

Mit der Reduktion des Materials dürfte auch eine zwe>- 
mäßigere Anordnung deſſelben eintreten. Soll die volksthüm- 

liche Tendenz der Gefegbiicher vorherrſchen , ſo darf nicht das 

Syſtem der Rechtslehrer zur alleinigen Grundlage für die 

äußere Anordnung genommen, ſondern es muß der Standpunkt 
des Rechtsverkehrs und ſeiner natürlichen Unterlagen als der 

leitende anerkannt werden. Die Redaktoren des Landrechts 
haben jedoch weder das Syſtem, nod jenen Standpunkt maßs- 
gebend ſein laſſen, ſte haben untergeordnete Merkmale und 

Niidfihten zu leitenden gemacht und, beſonders im erſten Theile, 
die Rechtsmaterien auf eine wunderliche Weiſe zuſammengefügt. 

An das Eigenthum, deſſen Yusdehnung, Beſtandtheile, Erwer- 

bung, Erhaltung, Verfolgung, Theilung, Abzweigung und 
Sc<hmälerung reihen fie die verſchiedenartigſten Rechtsmaterien : 

Verjährung , Erbrecht, Kauf, gewagte Geſchäfte , Vollmacht, 

Verwaltung, Miteigenthum, Lehnrecht, Pfandredht, Pacht, 

Servituten u. ſ. w. Die natürlichſte und einfachſte Anordnung 

eines Geſetzbuchs dürfte die ſein, welche die allgemeinen 

Rechts - Verhältniſſe und die Gegenſtände des allgemeinen be- 
weglichen Verkehrs voranſtellt und in einem zweiten Haupt- 

Abſchnitte alle Beſonderheiten abhandelt, welche in Betreff 

gewiſſer Klaſſen der bürgerlichen Geſellſchaft beſtehen, oder für 
Einrichtungen, außerhalb des allgemeinen Redtsvertehrs, ge- 

geben ſind. Ferner dürften in dem erſten Abſchnitte zunächſt 
diejenigen Rechte ihren Platz finden, die das Judividuum am 
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engſten und natürlichſten umgeben, die Verhältniſſe der väter- 

lichen Gewalt, des -Wohnſites, des Staatsbürgerthums, der 

Ehe, des Erbrechts, des Cigenthums, des Beſitzes, der übrigen 

dinglichen Rechte, der Verträge. Im zweiten Abſchnitte dürfte 

alsdann von den Verhältniſſen des Gefindes, der Gewerbtrei- 

benden, Korporationen, Kaufleute , vom Handels-, Wechſel =, 

Lehn-, Bergwerks = u. f. w. Rechte, vom Vormundſchafts-, 

Scul-, Kirchenweſen, vom Adel= und Beamtenſtande Die 

Rede ſein. 
3. Zugleich mit der quantitativen Verminderung der Ge- 

fege wird auch die Sichtung des inneren Gehaltes derſelben 

verbunden werden müſſen. Hier iſt die Aufhebung unklarer 

und entbehrlicher Unterſcheidungen, die Entſcheidung zahlreicher 

Kontroverſen die Regelung nach möglichſt einfachen , durch- 

greifenden Rechtsſäten, eine Aufgabe des Geſetzgebers, zu deren 

Löſung ihm die juriſtiſche Litteratur reiche Hülfsquellen dar- 

bietet. Es ſind ferner die Faſſung und der Ausdru> zu be- 

rückſichtigen. Erſtere wird ſtets eine ſcharfe Begränzung der 

legislatoriſchen Sätze erkennen laſſen, alle Deutelei abſ<neiden 

und darauf ausgehen müſſen, daß jedes Gefeg in ſich abge- 
ſchloſſen und verſtändlich fei. Bezugnahmen, unbeſtimmte Hin- 

deutungen, Subſumtionen unter andere Rechtsſäte erzeugen, 

beſonders bei den Laien, vielfache Mißverſtändniſſe; oft ergiebt 

erſt der Zuſammenhang mehrerer Rechtsvorſchriften den wahren 

Sinn der einzelnen Stelle, die vielleicht, aus dieſem Qufammen- 

hange entfernt, eine ganz andere Deutung zuläßt. Was den 

Yusdruc€ betrifft, fo hat die neuere Gefeggebung zur Korrektheit 

und Sprachreinheit angeleitet, möge nun auch die Geſchäfts- 

ſprache dieſe Richtung verfolgen. 
4. Als dringendſte Anforderung erſcheint das Bedürfniß 

ciner einfachen mündlichen und öffentlichen Procedur, mit Be- 

ſeitigung der gehäuften Proceßformen und Sdreibercien, mit 

Emancipation des Richterſtandes aus dem Drude fiskaliſcher 

Dienſtbarkeiten und aufgebürdeter Geſchäftsmaſſen, damit Naz 

türlichkeit und Wahrheit zur Geltung gebracht, der Argliſt 

und Proceßſucht geſieuert, und dem Richter ein Wirkungstkreis 

eröffnet werde, auf welchem er ſich mit Selbſtgefühl und Unab- 

hängigkeit bewegen, und das Anſehen des Richterſtandes , ſtatt 
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der Formentenntnif, durc edte Intelligenz zu wahren im 
Stande ſein möge. Nur auf dieſem Boden, = durch Feſt- 
halten an dem Ratürlichen und Einfachen =- läßt fich eine 
Procedur gründen, die für ihr dauerndes Beſtehen Bürgſchaft 
giebt, und die bigherigen Schwankungen der Geſeßgebung 
endlich zu der erwünſchten Stabilität bringt. 

9. Die Vereinfachung des Sportel- und Stempelweſens 
ift bereits als Bedürfniß erkannt und zur Aufgabe geftellt 
worden. Dabei dürfte indeß aud das Depoſital - und Hypoz 
thefenz, und endlich das Bureauwefen ſeiner entbehrliden 
Formen entledigt, hauptſächlich ober auf Ermäßigung der 
Gerichtsſporteln eingegangen werden, über deren enorme Höhe 
das Publikum mit Recht klagt und mit dem Richter beſtändig 
feilſcht und hadert. 

In der That, die Aufgabe der Gefekgebung unſerer Tage 
iſt keine geringe. Zu ihrer Löſung bedarf es eines Aufwandes 
von geiſtigen Kräften, die fich zu einer gemeinſamen Richtung 
vereinigen, ſich des Stoffes umfaſſend bemächtigen und mit 
Wärme und Beharrlichkeit bekämpfen und beſeitigen, was dem 
großen Zwede als kleinliche und untergeordnete Rückſicht gegen- 
über tritt. Vertrauen wir dem Scharfbli>e und der Fürſorge 
des Monarchen, der Einſicht der Männer, die an der Spike 
der Geſchgebung ſtehen. Möge bald ein Zuſtand heraufgeführt 
werden, der das Recht nicht mehr zum Monopol der Kaſte 
der Juriſten und Advokaten, ſondern zu einem Gemeingute 
der Nation, und die ungerechte Anforderung des heutigen Ge- 
ſetzes, daß jeder Unterthan es kennen müſſe, *) zu einer reellen 
und gerechten macht. 

Schon hat, was den Civil- und Kriminal - Prozeß anbez 
trifft, die Gefeggebung in der neueſten Zeit ſich regfam gezeigt. 
Die Verordnung vom 21. Juli 1846., betreffend das Verfahren 
in Civilproceſſen, hat ins Beſondere die bisherigen Proceßformen 
für eigentliche Streitſachen auf eine allgemeine Bahn geleitet 
und fie, in ihrem nunmehrigen größeren Umfange, mit der 
Mündlichkeit ausgeſtattet, welche von der Verordnung vom 1. 
Suni 1833. in Betreff des ſummariſchen Proceſſes gewährt 

*) 8. 12. der Einleitung zum Allg. Landrechte. 



p
 

4 

b. 

9 

worden iſt. Zn dieſen Beziehungen darf daher die Verordnung 

vom 21. Juli 1846., die auch mehrere ſachgemäße Einzel - Bors 
ſchriften enthält, als Fortſchritt begrüßt werden. Aber leider 
find es die angedeuteten Beziehungen allein, welche die Ver- 

ordnung vom 21. Juli willkommen ſein laſſen. Dieſelbe 

wiederholt und mehrt zunächſt die Uebelſtände früherer Geſetze, 

indem ſie, ſtatt ein in ſich zuſammenhängendes Ganzes zu 
bieten, in Geſtalt einer Paraphraſe an das Gefeg vom 1. Juni 
1833. fich anſchließt, zu ihrem Verſtändniſſe alſo das jedes- 

malige Gegeneinanderhalten mit jenem Gefege und der daſſelbe 

erläuternden und modificirenden Miniſterial 2 Inſtruktion vom 

24. Juli 1833. nöthig macht, und dadurch die Auslegung und 

den Gebrauch ungemein erſchwert. Der Anſpruch des Publi- 

kums und der Richter darauf, daß das wichtigſte und um- 
faſſendſte, täglich zu handhabende Geſes in organiſcher Inte- 

grität vor Augen gelegt wurde, iſt ſo begründet und der Nuten 

davon ſo augenſcheinlich, daß er billiger Weiſe dem Geſchgeber 

nicht hätte entgehen, und daß er hätte Berückſichtigung finden 

ſollen. Sodann erſcheint die Einfachheit, die Mündlichkeit 

und die Oeffentlichkeit, welche die Verordnung vom 21. Juli 

1846. mit ſich führt, für das eigentliche Bedürfniß bei weitem 

nicht zureichend, und dabei tritt für das Verfahren erſter In- 

fianz die Schreiberci und das protokollariſche Inſtruiren fo 

entſchieden in den Vordergrund, daß in dieſen Beziehungen 

den Vorſchriften der Gerichts = Ordnung gegenüber kein Gewinn 
zu machen ſein dürfte. Doch davon mag weiter unten die 

Rede ſein. Es iſt daher nod an der Zeit, aud) in Betreff 
des Civilproceffes das praktiſche Bedürfniß aus dem Standz 
punkte eines Richters, durch deſſen Hände die Geſchäfts-Maſſen 

des proccſſualiſchen Verkehrs täglich ihren Weg nehmen, recht 

dringend anzuregen und dazu beizutragen, daß daſſelbe allge- 
meiner zur Prüfung und zum Bewußtſein gelange. Mögen 

daher dieſe Worte ihre Stätte finden, bis Würdigere und 

Beſſere die Sachführung übernehmen, und die Anklage des 
nodifferentismus und der Schweigſamkeit tilgen, die von Seiten 
der Gefeggebung den praktiſchen Juriſten und ihren Bedürf- 
niſſen mit Recht würde gemacht werden können. 

Was hier abgehandelt werden ſoll, hat zunächſt nur auf 



das Verfahren bei tollegialifhen Gerichten Bezug und An 
wendung. Die Möglichkeit oder Zuläſſigkeit einer Ausdchnung 
auf das Verfahren der Einzelrichter ergiebt ſich bei jedem 
Gegenſtande meiſt von ſelbſt. 

-----<-DD&Ge=---- 

Il. 

Bon NMechten, die der Feſtſtellung durch Proce 
nicht bedürfen, von Aufhebung des Mandats- 
Prozeſſes, des Inſtituts der Schiedsmanner. 

Von Einreden gegen die Rechtshülfe. 

Jedes Proceßverfahren hat den Qwed, ungewiſſe oder 
zweifelhafte Rechtsverhältniſſe zur öffentlichen Anerkennung zu 

bringen. Wo alſo das Rechtsverhältniß gewiß und unzweifel- 

haft iſt, da bedarf es keiner Anerkennung und keines Proceſſes. 

Dieſem Sage folgend, läßt die ftanzófifhe Civilgerichtsordnung 

unmittelbar die Exekution aus öffentlichen Urkunden zu,*) 

und die Nachahmung dieſer Einrichtung iſt in ſoweit zu em- 

pfehlen, als die Requiſite der Unzweifelhaftigkeit und Gewif- 

heit nach allen Richtungen dabei verfolgt und feſtgehalten 

werden. 

Das preußiſche Geſet geſtattet die unmittelbare Rechts- 
hülfe aus dergleichen öffentlichen Urkunden nicht. Statt deſſen 

hat die Verordnung vom 1. Juni 1833. durch Verſchmelzung 
des gemeinrechtlichen Executiv= und Mandatsproceſſes, unter 

der leßteren Benennung, ein Verfahren eingeführt, wonach 

auf die Klage aus oöffentlihen Urkunden vom Richter ein 

Zahlungsbefehl an den Verpflichteten erlaſſen, dem Letteren 

jedoch eine Friſt zur Anbringung ſeiner Einwendungen freige- 
geben und, wenn dergleichen nicht angebracht werden, ohne 

Urtel mit der Rechtshülfe vorangegangen, aber jeden Falls die 
Geltendmachung der Einreden im beſonderen Verfahren vor- 

%*) Art. 547. ff. Civils Gerichts - Ordnung. 
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behalten wird.*) Cs darf von dieſer Prozeßform zunächſt 
behauptet werden, daß ſte eine entbehrliche iſt, und daß kein 

praktiſches Bedürfniß für ſie ſpriht Wird fie auf die Prä- 

fumtion der Gewißheit und Unzweifelhaftigkeit eines Rechts- 

verhältniſſes gegründet, — und nur dieſer Präſumtion kann 

fie ihre Entſtehung zu verdanken haben, — ſo iſt nidt abzu- 

ſehen, wozu es noch erſt — in dem Schweigen des Verklagten 

auf den richterlichen Zahlungsbefehl — einer Vermehrung oder 

Vergrößerung der Präſumtion bedürfen ſol. Iſt man doch 

bei anderen Rechts - Inſtituten nicht mit gleicher Bedenklichkeit 

verfahren. us den, von den nicht verantwortlichen oft ge- 

ſchäftsunkundigen und unzuverläſſigen Schiedsmännern zu Pro- 

tokoll genommenen Vergleichen — alſo auch aus Verträgen, 

— findet unmittelbar die Exekution in allen Graden ftatt, 
während man den von Richtern und Notaren aufgenommenen, 

alſo mit Sachkunde und unter gewiſſer Garantie redigirten 

Urkunden nur die Form des Mandatsprozeſſes zugeſteht. 

Jede Vermehrung der Rechtsformen iſt entſchieden ſchädlich, 

ſobald fie nicht durc das Bedürfniß geboten wird. Sie führt 

zu einer Vervielfältigung, mit welcher es ſich oft ebenſo ver- 

hält, wie mit der Verbindung zweier Ortſchaften durh meh - 

rere in und durc< einander laufende Wege und Straßen. 

Se mehr Kreuzungen und Seitenbahnen, deſto mehr Zweifel, 
Irrungen und Umwege. Der Fall, wo im gewöhnlichen Pro- 

ceſſe die Zuläſſigkeit des Mandatsproceſſes, im Mandatsproceſſe 

die ausſchließliche Zulaſſung des gewöhnlichen Proceſſes bez 

hauptet, wo über dieſe Behauptung geſtritten, zum Nachtheile 
des Klägers entſchieden, und der Lettere auf einen anderen 
Weg gewieſen wird, würde fich bei größerer Einfachheit haben 
vermeiden laſſen. 

Ueberdies hat der Mandatskläger, neben dem Kläger im 
gewöhnlichen Proceſſe, von dem Privilegio des Mandatspro- 

ceſſes nicht einmal einen ſonderlichen Gewinn. Denn am ſchnell- 

fien ſollte er zum Ziele kommen, wenn der Verklagte keine 

Einwendungen erhebt. Da aber alsdann die Klage und die 

*) Als tüchtiges Hülfsbuch für das Studium iſt zu empfehlen: 

Schering, der Mandats-, ſummariſche und Bagatell-Proceß. Ber- 
lin bei Heymann. 
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Verfügung auf dieſelbe vor dem gewöhnlichen Proceffe nichts 

voraus bat, die dem Verklagten geſtellte Friſt zur Anbrin= 
gung der Einwendungen derjenigen Friſt ziemlich gleich ge- 
ſtellt werden kann, die im ſummariſchen Proceſſe bis zum 
Termine verflieft, fo befieht, in dieſem günſtigſten Falle, der 
Gewinn nur darin, daß, ſtatt eines das Rechtsverhältniß de- 
finitiv regelnden Kontumazialbeſcheides, blos eine Benach- 
tidtigung an den Mandatskläger über die Vehändigung und 
den fruchtloſen Friſiverlauf, mithin über die blos vorläufige 

Anerkennung des Rechts, ausgefertigt wird, und daß, was 

indeß zum Theil durch das dem Verklagten vorbehaltene Se- 

paratum wieder aufgewogen wird und wozu es jener Formen 
nicht erſt bedurft hat, die Rechtshülfe auf den Antrag des Gläu- 
bigers foglcih und ohne Rechtsmittel Statt findet. Aber auch 

bei der Rechtshülfe ſtellt fich heraus, zu welder Häufung von 
Formen ſelbſt der geſchilderte einfache Verlauf des Mandats- 

proceſſes das feinige beiträgt. Kommt cs nämlich auf die 

Rechtshülfe an, fo muß nach den allgemeinen Vorſchriften der 

Exckutions - Ordnung verfahren und nach 8. 31. Thl. 1. Titel 

24. der Allg. Gerichts - Orduung ein Zahlungsbefehl an den 

Schuldner mit Stigiger bis 4wöchentlicher Friſt, demnächſt 
aber, wenn es nod) zur Subhaſtation eines Grundſtü>s kom- 

men ſoll, nach 8. 5. der Verord. v. 4. März 1831. über die 

Exckution in Civilfaden, anderweit ein Zahlungsbefehl mit 

einer Friſt von 4 Wochen erlaſſen werden. In dieſem Falle 

hat der Gläubiger dreierlei Friſten, das Mandat eingerechnet, 
durc<zumachen, außer dem Verzuge, den das Hin- und Here 
ſchreiben und der gerichtliche Geſchäftsgang bei Prüfung der 
Geſuche, Ausfertigung und Behändigung der Verfügungen 
mit fich bringt. Mit Recht darf man fragen, worauf es ſich 

gründe, daß der Gläubiger dieſe Häufung von Friſten bei einem 

von Haus aus gewiſſen und zweifelloſen Rechte ſich gefallen 
zu laſſen habe. 

Kommt es zu Einwendungen, ſo geht das einſeitige Ver- 
fahren des Mandatsproceſſes in ein doppelſeitiges, in ein Streit- 
verfahren über. Dabei hat der Mandatskläger vor dem Klä- 
ger des gewöhnlichen oder ſummariſchen Proceſſes allerdings 

voraus, daß ihm nach 8. 3. der Verordnung vom 1. Juni 
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1833 nur folde Einwendungen entgegengefegt werden dürfen, 

die ſofort liquid gemacht werden können. Dieſen Vortheil vers 

dient der Mandatstliger, weil er ſeiner Seits klare Rechte 
für fich hat, ſowie der Verklagte andrer Seits wieder gehört 

werden muß, wenn er die Rechte des Klägers ſogleich wider» 

legen kann und will. Beide Intereſſen können aber ebenſo- 
wohl zur Berückſichtigung gelangen, ohne daß es erſt eines 

den Streit hervorrufenden richterlichen Mandatcs bedarf, wenn 

nämlich der Schuldner gegen die von dem Gläubiger aus ſeinem 

öffentlichen Dokumente unmittelbar nachzuſuchende Erekution 

nod mit liquiden Einwendungen gehört wird, wie dies ſchon 
jebt bei den ſogenannten privilegirten Einreden der Zahlung, 
des Erlaſſes u. f. w., auf welche nod weiter unten einzugehen 
fein wird, Statt findet. 

Wenn endlich das Geſet vom 1. Juni 1833 darin folge- 

recht iſt, daß es die vom Gerichte geprüften und feftgefesten 

Sachwaltergebühren , welche früher ohne Weiteres durch Exe- 

kution eingezogen werden durften, alles Einſpruchs ungeachtet 

in den Mandatsproceß verweiſ't und dadurdj eine große Zahl 
von Klagen, da wo kein Streit iſt und ſein kann, ohne Be- 

dürfniß ins Leben gerufen hat, ſo verdient es dod) wiederum 
das Lob der Folgerichtigkeit deshalb nicht, weil es die dem 

Mandatsproceſſe untergelegte Präſumtion der Richtigkeit und 

Gewißheit des einzuklagenden Rechts nicht durdgangig maß- 

gebend ſein läßt. Der Mandatsproceß ſoll nur zugelaſſen 

werden wegen Verbindlichkeiten aus einſeitigen Geſchäften, hier 

aber ohne Veſchränkung in Betreff des Gegenſtandes. Nur 
auf eine klare unbedingte Verpflichtung dürfte cs jedoch an- 

kommen, und dieſe kann auch aus zweiſeitigen Geſchäften her- 

vorgehen. Hat man im Sinne gehabt, daß zweiſeitige Ge- 

ſchäfte mehr Einwendungen und Zweifel erzeugen als einſei- 
tige, ſo hätte man and) bei den hypothekariſchen Forderungen 
aus zweiſeitigen Geſchäften dies feſthalten müſſen. Denn durch 
die Eintragung des Rechts gehen die Cinwendungen gegen 
daſſelbe noch keineswegs verloren. *) Bei dergleichen hypothe: 

kariſchen Rechten ſoll es aber darauf, ob ſie aus zweiſeitigen 

*) $, 422. SHU. I. Tit. 20. Allg. Landr. 



Geſchäften entſpringen, nad 8. 1. Nr. 2. des Geſetzes nicht 
ankommen. Dabei wird aber in Betreff des Gegenſtandes eine 

Beſchränkung gemacht, es find nämlich nur Kapitalien, Zinſen 

und wiederkehrende Leiſtungen als zum Mandatsproceſſe ge- 
eignet hier erwähnt worden. Man fragt, weshalb hier eine 

Beſchränkung, die bei Verbindlichkeiten aus einſeitigen öffent- 

lichen Urkunden nicht eintritt und durch nichts motivirt erſcheint, 
da das Hypothekenbuch die Verpflichtung, 100 Scheffel Ge- 

treide zu geben, dod) ebenſo klar darftellen kann, als die Ver- 

pflichtung, 100 Rthlr. zu zahlen? Und ferner, weshalb hat 
man bei den wiederkehrenden Leiſtungen, unter welche 

dod nicht bloße Geldverpflichtungen verſtanden werden dürfen, 

eine Augnahme von der Ausnahme gemacht, alſo den Man- 
_ datsproceß. zugelaſſen, wenn 100 Scheffel Getreide alljähr- 

lich abgeführt werden müſſen, während der Mandatsproceß 

— alle übrigen Requiſite vorausgeſeßt — nicht eintritt, wenn 

ein für alle Male 100 Sceffel zu geben find? 
Es möge das Bisherige genug fein, um darzulegen , wie 

wenig man bei dem Geſetze vom 1. Juni 1833 auf Einfach- 

heit und Folgerichtigkeit bedacht geweſen iſt. Die Nachtheile 
davon beftehen darin, daß die Partei ſich in jenen Unterſchei- 
dungen und Spaltungen leicht verirrt und erſt Zeit und Koſten 
aufwenden muß, um durch den Richter oder Sachwalter be- 

lehrt zu werden. 
Mit der hier angeregten Tendenz, bei Verbindlichkeiten 

aus öffentlichen Urkunden das Proceßverfahren, insbeſondere 
den Mandatsproceß , abzuſchaffen , tritt das Inſtitut der Schieds- 

männer in ſehr nahe Beziehung, inſofern, als aus den von 

den Schiedsmännern vermittelten Vergleichen die Exekution 
durch das Gericht verfügt werden foll. 

Die geſetzliche Autorität der über dies Inſtitut vorhande- 

nen Feſtſezungen, die man in der Gefegfammlung vergebens 

ſucht, möge hier unerörtert bleiben. *) Nur die Frage über 

*) Das Inſtitut der Schiedsmänner iſt für die Provinz Preußen 

durch Miniſterial - Verordnung vom 7. September 1827, für Schleſien 

und Brandenburg durch die Miniſterial = Verordnung vom 26. Sep- 

tember 1832, für Pommern und Rügen durch die Verordnung vom 
13. Juni 1834, für Poſen durch die Verordnung vom 7. Juni 1841 
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die Zwedmafigteit werde hier abgehandelt und dieſe Frage iſt 
aus dem Standpunkte praktiſcher Erfahrung *) zu verneinen. 

Es iſt oben angedeutet worden, wie eigenthümlich ſchon 

bei dem erſten Blide eine Einrichtung ſich darſtellt , welche ein- 

zelne nicht rechtskundige Männer mit größerer Autorität be- 

kleidet, als die vom Staate angeſtellten , oder doch wenigſtens 

für das Fach geprüften, Richter und Notarien ſich rühmen 
dürfen. Es läßt fich dafür nichts Anderes geltend machen, 

als der moraliſche Werth, den die Ausföhnung hat, und die 

Rudfidt, die ſie verdient. Dieſer Werth beruht aber in den 
meiften Vergleichsfällen auf Täuſchung. 

Von Haus aus hat die Wirkſamkeit des Schiedsmanns 
ſchwankende, unkenntliche, unſichere Gränzen. Die Wort- 

faſſung der Ordnungen, die ſeine Thätigkeit regeln, iſt freilich 
ſo beſtimmt, als ſie ſein kann; der Schiedsmann ſoll Streit- 
ſachen vermitteln und aus den von ihm vermittelten Vergleichen 

ſoll die Rechtshülfe ſtatt finden. **) Alſo einmal wird voraus- 

geſeßt ein vorangängiger Streit oder Zweifel , und wo die Par- 
teien nicht mit einander ſtreiten, ſondern ſtets einig geweſen, 
kann von einem Vergleiche ***) nicht die Rede fein. Dann 
wird vorausgeſezt eine vermittelnde Thätigkeit des Schieds- 
manns; einigen fich alſo die Parteien über ihren Streit, ohne 
ſein Zuthun, gleichviel, ob in ſeiner Gegenwart oder Behau- 
ſung, ſo kann von einer Vermittelung durch den Schiedsmann 
nicht die Rede ſein. Sollen nun aber dieſe Begriffsbeftiimmune 
gen für alle Fälle Anwendbarkeit haben, ſo müßten ſte auch 
die Fragen beantworten, zunächſt: was müſſen die Intereſſenten 
ſagen oder thun, damit das Vorhandenſein eines Streites, 

auf Grund landesherrlicher Authoriſation eingeführt. Vergl. Mann- 
kopf Ergänzungen zur Gerichts - Ordnung, Bd. I. S. 264. folgende. 
Ferner: Schering, »die Berordnung und Inſtruktion für die Schieds- 
männer in Poſen, bom 1, Mai und 7, Juni 1841.« 

*) So auch Kod in der Schrift: Preußens Nechtsverfaſſung 
und wie fle zu reformiren ſein mögte. 

**) Vergl. 8. 4. der Verordnung v. 7. Juni 1841 bei Schering. 
KX) Vergl. $. 405. TYL 1. Tit, 16. des Allg. Landr., wo es heißt: 

Vergleiche find Verträge , durch welche die Parteien die bisher unter 
ihnen fireitig oder zweifelhaft geweſenen Rechte dergeſtalt beſtimmen, 
daß wechſelſeitig etwas gegeben oder nachgelaſſen wird. 
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dann: was muß der Schiedsmann ſagen oder thun, damit das 

Vorhandenſein einer Vermittelung angenommen werden könne? 

Ein für alle Einzelnfälle und ihre Schattirungen gültiger Maß- 
ftab läßt ſich unmöglich geben und deshalb bewegt ſich die 

durch das Geſetz gebundene Wirkſamkeit des Schiedsmanns 
thatſächlich in völliger Haltloſigkeit. Dieſe iſt die Quelle viel- 
facher Mißbräuche. 

Oft wiſſen die Intereſſenten und der Schiedsmann die 
feinen Gränzen der ſchiedsmänniſchen Kompetenz im einzelnen 

Falle gar nicht zu finden, ſie ſind gewiſſenhaft und nicht arg- 
liſtig genug, fie ſtellen das Rechtsverhältniß dar, wie es ſich 
wirklich geſtaltet hat und legen die Unzuläſſigkeit und Unhalt- 

barkeit des Vergleichs dem richterlichen Auge blos. Dann iſt 

der Schade geringer. Der Richter giebt den Vergleich zuriić 

und erklärt ihn für nicht beſtehend. Ein Gleiches geſchieht, 
wenn von unkundigen Sciedsmännern, wie es häufig Vot= 

kommt, gegen die Vertragsformen, gegen Beſtimmtheit und 

Deutlichkeit gefehlt worden iſt. Zn allen folden Fällen wer- 

den die Intereſſenten blos getäuſcht, indem ſie glauben, ihre 
Rechtsverhältniſſe ebenſo ſicher und beſtimmt, wie es durch Urtel 
des Richters geſchieht, mit exekutoriſcher Wirkſamkeit, feſtgeſtellt 
zu haben; ſie ſehen alle ihre vermeintlichen Rechte vor einer blo- 

ßen richterlichen Verfügung dahinſchwinden und müſſen nun 

das durch den Vergleich vielleicht verwi>elt gewordene Rechts- 
verhältniß doch nod) zur richterlichen Entſcheidung bringen 

Viel ſchlimmer verhält es ſich aber, wenn entweder die 

Intereſſenten oder der Schiedsmann, oder beide zugleich, darauf 
ausgeben, das Geſchäft, welches zwiſchen ihnen abgeſchloſſen 
wird, zu verde>en und daſſelbe in das Gewand eines vom 
Schiedsmanne vermittelten Vergleichs zu kleiden. Dazu bedarf 

es nur der Erdichtung eines Streites, wo kein Streit, und 

einer Vermittelung, wo keine Vermittelung Statt gefunden 
hat. So laſſen fic) alle Vertragsverhältniſſe einkleiden, und 
die Rechtshülfe, die der Richter gewähren muß, gründet ſich 
dann in der That nur auf einen gewöhnlichen außergerichtlichen 
Vertrag. Es laſſen ſich aber auch unzuläſſige, unverbindliche, 
wucherliche Geſchäfte leiht in einen folden Vergleich faſſen, 

und die Rechtshülfe des Richters verlegt ſodann, freilich unbe- 
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wuft, nicht blos bie Formen der Redtsverfolgung, ſondern 

aud die Subſtanz des Rechts, indem der Schuldner ſeiner 
rechtlich begründeten Einreden gegen die juditatmafige Wirt: 

ſamkeit des fingirfen Vergleichs verluſtig wird und erſt in 
einem beſonderen Verfahren, das ihn jedoc vor der Vollſtrek- 
tung des Vergleiches nicht fhugt und ibm eine meiſt ſchwierige 

und nicht zu erfüllende Beweifestaft auflegt, darthun muß, 
daß der angebliche ſchiedsmänniſche Vergleich) nicht ein folder, 

ſondern ein aufergerichtlicher Vertrag fei. Man glaube der 

mehrjährigen Erfahrung, die fich davon Ueberzeugung verſchafft 

bat, daß eine große Zahl der ſo genannten Vergleiche gewohnz 
liche, oft unzuläſſige und verbotene, Verträge find, obwohl 
eine ſol<e Ueberzeugung faſt niemals aus ſtrikten Beweiſen 

geſchöpft werden kann. Wenn beiſpielsweiſe A. ſich wegen 

eines Darlehns an B. wendet, dieſer aber ein nicht naturali- 

fitter Jude im Großherzogthum Poſen iſt, und höhere Zinſen 

als die geſetzlichen in Anſpruch nimmt, ſo würde der Darlehnss 
Kontrakt, um gültig zu ſein, gerichtlich geſchloſſen werden 
müſſen, *) auch würden, ſelbſt im Falle des Einverſtändniſſes 
des Schuldners, nur erlaubte Zinſen verſprochen werden dürfen. 

Selbſt wenn es den Paciſcenten gelänge, den Wucher vor dem 
Richter zu verfieden, indem vielleicht der Sc<huldner vorgiebt, 

eine höhere Summe erhalten zu haben, als er wirklich erhalten 

hat, ſo könnte dies wenigſtens im Rechtswege, wenn der Gläu- 

biger aus der gerichtlichen Obligation Klage erhebt, geltend 

gemacht und aufgeklärt werden. Um nun allen dieſen Hinder- 

niſſen zu entgehen, verſtändigt fich B. mit A. dahin, die Sache 
in einen ſchiedsmänniſchen Vergleich zu kleiden. Sie erſcheinen 

vor dem Sciedsmann, B. ſpielt die Rolle als Darlehnskläger, 

A. verſpricht die Rückzahlung, fie vergleichen ſich über die Zeit 
derſelben und finden den Schiedsmann willig. Aus dem Ver= 

gleiche des Schiedsmanns wird nun A. mit Exekution belegt, 

ſeine Einwendungen, daß und wie ein unzuläſſiger Darlehns- 

kontrakt und daß Zinswucher vorliege, können ihn nicht ſchüten, 
der Kontrakt hat mit den Kennzeichen des ſchiedsmänniſchen 
Vergleichs die Kraft eines Judikates. 



Man erſieht hieraus, daß das Inſtitut der Sdhiedsmanner 

ein bequemes Schutzmittel der Ungeſetßlichkeit und Täuſchung 

iſt und mit ſeiner moraliſchen Tendenz durchaus zerfällt, lege 

teres auch inſofern, als manche Anzeichen dafür vorhanden 

find, daß Schiedsmänner ihr Amt zur Erwerbsquelle machen. 

Gaftz und Sc<hankwirthe pflegen dies Amt gern zu übernehmen. 

Es läßt fic auc< nicht beaufſichtigen, ob ein Sciedsmann 

ohne Gebühren oder ſonſtige eigene Vortheile ſein Amt ver- 
waltet. Der Materialismus der Gegenwart hat keinen Boden 
für patriarhalifhe Inſtitutionen dieſer Art. 

Durch die von Zeit zu Zeit veröffentlichten, anſcheinend 
befriedigenden, Erfolge der Einrichtung darf man ſich bei ſeinem 

Urtheile über die Zwe&mäßigkeit des Inſtituts nicht leiten 
laſſen. Zahlenverhältniſſe entſcheiden darüber nicht, und die 
Erfahrung, daß ſeit dem Beginn der Wirkſamkeit der Schieds- 
männer die gerichtlichen Proceſſe gleichwohl nicht abgenommen, 

ſondern im Gegentheile noch zugenommen haben, führt zu der 
Annahme, daß die Schiedsmänner auf einem ganz anderen 

Gebiete wirken, als ſie ihrer Beſtimmung nach wirken ſollen. 

Mit dieſen Bemerkungen ſoll nicht den Männern zu nahe 

getreten werden, die uneigennützig "und pflihtgetreu den Beruf 

als Schiedsmänner ausüben. Durch ein zur Oeffentlichkeit 
werdendes Vertrauen werden fie vor der Anklage geſchüßtt, 

die , im Allgemeinen, gegen das Inſtitut erhoben werden muß 

und deſſen Wiederaufhebung nicht blos wünſchen , ſondern als 

Vedürfniß erſcheinen läßt. Ueberhaupt wird die Gefekgebung 
davon abſtehen müſſen, den Vergleich, da, wo nicht ſeine ge- 

feglichen Erforderniſſe in einem vor dem Richter verhandelten 

Streitverfahren , alſo aktenmafig, vorliegen, als einen beſtimm- 

ten Vertrags - Typus aufzuſtellen und an den Gebrauch des- 

ſelben gewiſſe Folgerungen zu knüpfen. Nur aus fich ſelbſt 
dürfte ein Vergleich auszulegen fein, wie andere, keinem geſeß=- 

lichen Typus fich anſchließende, Verträge. Jnsbeſondere aber 

werden die ſchiedsmänniſchen Vergleiche, und mit ihnen das 

Inſtitut der Schiedsmänner , entbehrlich , wenn den in gericht- 

lichen und notariellen Urkunden feſtgeſtellten Verbindlichkeiten 

die exekutoriſche Kraft beigelegt wird. 

Es dürfte nad dem, was vorangeſchi>t worden, ein Ee 
ſes dahin zu erlaſſen fein: 



»Wegen allen denjenigen Verbindlichkeiten, die durch 

inländiſche gerichtliche oder notarielle Urkunden dergeſtalt feſt- 

geſtellt werden, daß fie weder gefeglih nod) vertragsmäßig 
von anderen Handlungen oder Ereigniſſen abhängig find, 
darf der Berechtigte, unter Einreichung des Original-Do- 

tuments, unmittelbar und mit Uebergehung des Rechtsver- 

fahrens, die Rechtshülfe — jedoch nur gegen den urſprüng- 

lih Verpflichteten , nidht gegen deſſen Erben oder Rechts- 
nachfolger — nachſuchen und macht es dabei keinen Unter- 

ſchied , ob die Urkunde vom Richter oder Notar ſelbſt ver- 

faßt, oder ob blos die Beglaubigung von ihm geſchehen iſi.« 
»Wegen aller derjenigen Verbindlichkeiten, die durc< 

das Hypothekenbuch feſtgeſtellt werden, dergeſtalt, daß fie 

nach Inhalt der Eintragungsformel nicht von anderen Hands 

lungen und Ereigniſſen abhängig find, darf der Berechtigte, 

unter Einreichung des Hypotheken - Dokuments, wenn ein 
ſolches ausgefertigt worden, unmittelbar und ohne voran- 

gängiges Rechtsverfahren die Exekution in das verpflichtete 

Grundftiid , jedoch nur bei dem Richter der Sache, nach- 

fuden.« 

Die Nothwendigtcit, perſönliche und dingliche Rechte bei 
dieſem Vorſchlage auseinander zu halten, ergiebt fich von ſelbſt, 
im Uebrigen iſt die Präſumtion der Richtigkeit des Anſpruchs 

als maßgebend feſtgehalten worden. Dadurc< wird es auch 
gerechtfertigt, daß oben die Gebühren der Feldmeſſer, Geiſt- 

lichen und Medicinalperſonen , die Abgaben an Kirchen, Pfar- 
ren und Schulen *) unberückſichtigt geblieben ſind. Dergleichen 

Forderungen =- ſoweit ſte nicht die Natur öffentlicher Abgaben 

haben und als ſolche der adminiſtrativen Exekution zwe&mäßiger 
anheim fallen — haben auf unmittelbare Rechtshülfe keinen 
begründeten Anſpruch. Anders verhält es ſich mit den Ge- 
bühren der gerichtlichen Sachwalter. Durch die auf Grund 
der Akten erfolgende Feſtiſezung wird nicht blos der Betrag 
fondern auch der Rechtsgrund der Forderungen feſtgeſtellt. Die 

x) Durch die Kabinets - Order vom 19. Juni 1836 if der Man- 
datsprozeß auf die Forderungen der Kirchen und Schulen und ihrer 

Bedienten , ferner der Yerzte und Apotheker, ausgedehnt worden. 
2* 
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feftgefegten Liquidationen gehören zu den gerichtlich beglaubig- 
ten Urkunden. 

Was endlich die gum Mandatsproceß verwiefenen Klagen 

aus foldjen Sudifaten betrifft, deren Rechtskraft nod nicht 

5 Jahre währt, fo leuchtet nicht ein, weshalb die Vollſtre>- 
barkeit der Urtel auf den einjährigen Zeitraum beſchränkt und, 

nah A5lauf deſſelben bis zu ihrem völligen Erlöſchen, im 

Wege des Mandatsproceſſes erneuert werden foll. Jn der 

Regel verurſacht ein folder Prozeß unnöthige Weiterungen 

und Koſten. Dieſe und das faſt jedesmalige Gezänke zwiſchen 

Richter und Gläubiger darüber, wie die einjährige Friſt zu 

berechnen und ob ſie abgelaufen ſei, werden vermieden , ſobald 

die Bollftredbartcit der Urtel für einen fünfjährigen Zeitraum 
nachgegeben wird. 

Die Frage iſt nun weiter, wie es zu halten ſei, wenn 
der Verpflichtete gegen das in Exekution geſeßte Recht Ein- 

wendungen zu erheben hat. 

Rudfidtlic) der Dauer unterſcheiden die Gefege die ſo- 

genannten privilegirten Einreden von den gewöhnlichen. Als 

privilegirte Einreden bezeichnet der 8. 36. Thl. I. Tit. 24. der 

Allg. Gerichts - Ordnung die Einwendungen der Zahlung, der 
Kompenſation, des Erlaſſes und des Vergleichs. Während 
alle gewöhnlichen Einreden für erloſchen gelten und ferner nicht 
vorgebracht werden dürfen, wenn fie nidt in dem Prozeſſe 
über das Recht geltend gemacht worden ſind, dürfen die pri- 
vilegirten Einreden, unter gleicher Borausfegung, nod ferner 
zur Sprache gebracht werden. *) Dies wird nun entweder 
durch eine beſondere Klage, oder aber dadurch geſchehen können, 
daß der Cinwand während der Exekution des Urtels im Haupt- 
proceſſe nod) geltend gemacht wird. Dieſe lettere Befugniß 
iſt mit Recht vom Geſetze beſchränkt worden. Die Exekution 
ſoll durd einen ſolchen Einwand nur dann abgewendet werden 
dürfen, wenn der Einwand liquid iſt und die Thatſache, auf 
welche er fich gründet, fich erſt nach geſchloſſener Inſtruktion 

*) Dieſer Sas wird, als ein allgemeiner, nicht überall, als 
richtig anerkannt. Er dürfte fich indeß nach 5. 384, Thl, L Tit. 16. 
des Allg. Landr. rechtfertigen. 
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des Prozeſſes ereignet hat, oder erſt nach dieſem Zeitpunkt zur 

Kenntniß des Schuldners gelangt iſt. *) Walten dieſe Requi- 
fite nicht vor, fo wird der Schuldner die Rechtshülfe wider 

fich ergehen laſſen und ſeinen Einwand durc beſondere Klage 

geltend machen müſſen. 
Jenes Privilegium der Einreden beruht in der Natur der 

Sache und dürfte auch ferner anerkannt werden. Es werden 

ſolche Einreden bevorzugt, die aus einer ganz anderen Hand- 
lung oder Begebenheit ſich ableiten, als diejenige Handlung 

oder Begebenheit, auf welcher die Klage gegründet wird. Sie 

ſind nach ihrer äußeren Entſtehuug ſelbſtſtändige Rechte, und 

es beruht nur in dem eigenen Intereſſe des Berechtigten, ob 

er ihren Zuſammenhang mit dem gegen ihn eingeklagten Rechte 
geltend machen will. Das Lettere muß aber zur rechten Zeit 

geſchehen. In der Exekution iſt dazu niht mehr Ort und 

Zeit. Nur ausnahmsweiſe, wenn die Verſpätung eine unver- 
ſchuldete iſt und für die Richtigkeit des Einwandes, dem Ge- 

wichte des Erkenntniſſes gegenüber, eine gewiſſe Gewähr durch 
Angabe bereiter Beweismittel geleiſtet werden kann, läßt ſich 
der Anſpruch auf Gehör in der Exekutions-Inſtanz rechtfertigen. 

Von anderen Einwendungen, d. h. ſolchen, die keinen 
felbftftindigen Entſtehungsgrund haben, kann nad entſchiedener 
Hauptſache überhaupt nicht die Rede ſein. Sie find ver- 
webt mit dem Klaggrunde und mit der Erörterung deſſelben 

nothwendig verbunden, ſie können ſpäter, als dieſer geltend 

gemacht wird, nicht zu einer ſelbſtſtändigen Exiſtenz gelangen. 

Aus dieſer Urſach müſſen ſte daher der Klage, deren Grund 
fie auszuſchließen beſtimmt find, entgegengeſeßt werden, wenn 

fie von Wirkſamkeit ſein ſollen. 
Dies kann indeß nur gelten, wenn überhaupt eine Klage 

oder ein Redhtsfireit zur Erörterung vorliegt. Wird alſo vom 
Richter aus einer öffentlichen Urkunde oder hypothekariſchen 

Schuldverbindlichkeit unmittelbar und ohne Proceß die Exe- 
tution verfügt, ſo iſt dieſe allerdings der Ort für Einreden 
aller Art, nicht blos für diejenigen, die hier der Kürze wegen 

*) $. 6. der Verordnung vom 4. März 1834, über die Exekution 
in Civilſachen. 



mit der Benennung der pribilegirten bezeichnet worden find. 

Dabei aber würde das Erforderniß der Liquidität aus dem- 
ſelben Grunde unerläßlich ſein müſſen, aus welchem dies Er- 
forderniß bei den Einwendungen in der Exekutions - Inſtanz 
aufgeſtellt worden iſt. Yls natürliche Gränze für die Zeit der 
Geltendmachung dürfte die wirklich vollſtre>te Exekution als- 
dann feſtzuhalten, und nur bei der Subhaſtation dürfte in 
dieſer Beziehung eine nähere Beſtimmung nöthig ſein, die auch 
ſchon jegt — in Betreff der Anbringung der ſogenannten yri- 
vilegirten Einreden — vermißt wird. 

Aus dieſen Erörterungen dürfte es fich rechtfertigen, die 
Feſiſezung zu treffen: 

»Gegen die aus öffentlichen Urkunden und hypotheka- 
riſchen Eintragungen ohne vorangängiges Erkenntniß ver- 
fügte Rechtshülfe find nicht blos folche Einreden, die einen 
ſelbſtſtändigen Entftehungsgrund haben, ſondern Einreden 
aller Art bis zur Vollſtrekung der Exekution, bei Subha- 
ſtationen bis zum Abſchätzungstermine , zuläſſtg. Können 
jedoch dergleichen Einwendungen nicht ſogleich durch Urkun- 
den, Eideszuſchiebung oder ſol<e Zeugen, deren unverzüglicher 

Abhörung kein Hinderniß entgegen ſteht, erweislid) gemacht 
werden, ſo ſollen fie dutch richterlichen Spruch zur beſonderen 

Ausführung verwieſen und es ſoll auf die VollſtreFung der 
Cxekution erkannt werden.« 
Man darf nicht einwerfen, daß dies Verfahren in die Bahn 

des Mandats - Proceſſes, den es ganz zu verlaſſen ſtrebt, wieder 

einlenke. Es erſpart die Zweifel über Zulaſſung des Mandats- 
Proceſſes, das Mandat mit ſeiner Friſt, ſeiner Sdreiberei und 
ſeinem nach vielerlei Geſchäftsrichtungen fich verbreitenden For- 
mentreife, und ſchließt den nach den heutigen Gefegen zuläſſtgen 
Fall faſt ganz aus, daß, nachdem die gewöhnlichen Einwen- 
dungen auf das Mandat erhoben und abgefertigt worden find, 
nunmehr, bei Vollfivedung des Mandats, die ſogenannten pri- 
vilegirten Cinwendungen zur Sprache gebracht werden und ein 
zweites Verfahren über Einwendungen nöthig machen. *) Den 
ſchiedsmänniſchen Vergleichen gegenüber hat dies Verfahren den 

*) Hierüber iſt zu vergleichen: Schering Art. 194. 244. 215, 



Vorzug, daß es den gewöhnlichen Einreden Gehör verſchafft, 

während gegen die Vollfiredung ſchiedsmänniſcher Vergleiche, 

oft zur großen Verlegung des Schuldners, gar keine gewöhn- 
liden Einreden zuläſſig find, ſondern nur im Wege der 
beſonderen Klage auf Ungültigkeit des Vergleichs zur Crore 
terung gelangen können. 

Die Verordnung v. 21. Juli 1846., betreffend das Ver- 
fahren in Civilproceſſen, hat den Mandatsproceß unberührt 

gelaſſen. Noch weniger hat ſie fich mit den ſchiedsmänniſchen 
Vergleichen befaßt. 

NI. 
Bom gewöhnlichen Procejje erſter Inſtanz und 
feinen Bedingniffen, von dem ſummariſchen 
Proceſſe und der Verordnung vom 21. Juli 

1846. 

Daß das Verfahren der allgemeinen Gerichts - Ordnung 

den Anforderungen an eine prompte Rechtspflege unter den 

jebigen Zeitumſtänden nicht entſpricht, darf als eine vielfach 

erörterte und ausgemachte Sache angeſehen werden. 

Die Geſetzgebung hat ſich bemüht, daran zu beſſern. Die 

Verordnung v. 9. Febr. 1817. , betreffend die Juſtiz =Verwal- 
tung im Großherzogthume Poſen, hat .für Proceſſe, die auf 

einfachen Thatſachen beruhen, ein Verfahren vorgeſchrieben, 
wonad die Parteien, ſtatt der protokollariſchen Vernehmung, 
ihre Auslaſſungen dem Gerichte ſchriftlich einreichen und vor 

dem verſammelten Kollegio darüber verhandeln. Die Verord- 
nung vom 1. Juni -1833., betreffend den Mandats-, fum- 

mariſchen und Bagatell -Proceß, hat, in den Formen des 

ſummariſchen Proceſſes, die protokollariſc<e Vernehmung der 
Parteien mit der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichte 

in Verbindung gebracht; das Verhalten des Gerichts bei An- 
wendung dieſer Proceßform wird durch die Miniſterial = In- 
ftruktion vom 24. Juli 1833. vorgeſchrieben. Zuletzt hat nun 
die Verordnung vom 21, Juli 1846. das mündliche Verfahren 
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nad) der Verordnung von 1817. für bas Grofherzogthum 
Pofen ganz abgefchafft, das Gefes vom 1. Juni 1833. aus- 
gedehnt und mobificirt, die Gadverhandlung vor dem ertennen= 
den Gerichte beibehalten, dabei jedodh das protofollarifche Jne 
firuttionsvecfabren mit dem Scriftenwechſel zu verſchmelzen 
geſucht. 

Als Anforderungen an eine zwe>mäßige Procedur dürften 
fich geltend machen : 

. 1. Mündlichkeit und Oeffentlichkeit, erſtere ausgedehnt 
auf alle Verhandlungen zwiſchen dem Richter und den Parteien 
und losgebunden von aller protokollariſchen Vernehmung der- 
ſelben. 

2. Regelung des Proceßganges und Beauffihtigung deſ- 
ſelben in allen Stadien des Beweisverfahrens und in einer 
Weiſe, die jedes Hemmniß zur unmittelbaren Kenntniß des 
Gerichtskollegiums bringt und dem letteren die ſofortige [b= 
hülfe geſtattet. 

3. Einfachheit der Proceßformen und des Geſchäftsweſens. 

1. Mündlichkeit und Oeffentlichkeit. 

Die Mündlichkeit kommt 
a. ſchon bei Anſtellung der Klage zur Sprache. 

Nach den Vorſchriften im 4. und 5. Titel der Gerichts- 
Ordnung muß der Richter fidy damit befaſſen, die Anmeldung 
der Klage und die Klage ſelbſt zu Protokoll zu nehmen, wenn 
der Kläger ſich dieſerhalb an ihn wendet. Darin hat die 
ſpätere Gefeggebung nichts geändert. 

Cs iſt überhaupt nicht abzuſehen, wie der Richter zu der 
Verpflihtung kommt, entweder ſelbſt oder durch ſeine Organe 
und Gebiilfen, was ſich in der Hauptſache gleich bleibt, das 
niederzuſchreiben, was die Parteien zu ſagen oder zu bean- 
tragen haben. Sein Beruf iſt nur das Prüfen, das Erforſchen 
ſtreitiger Thatfadhen und das Entſcheiden. Die natürliche 
Pflicht der Partei iſt es aber, dem Richter dasjenige, woran 
er ſeine Berufsthätigkeit knüpfen ſoll, fertig vorzulegen. Jeder, 
der die Thätigkeit einer Behörde für ſeine Qwede in Anſpruch 
nimmt, muß ſelbſt für die Augarbeitung und Niederſchreibung 
ſeines Geſuchs ſorgen. Dem Richter aber wird zugemuthet, 
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den Parteien nad ihrem Bedürfniß ſeine Feder und ſeinen 

Kopf dienfibar gu machen. Er ſoll dem Kläger bebiilflich fein, 

ſeine Klage zufammenzujegen und rechtlich zu befeſtigen, er 

ſoll aber auch dem Verklagten behülflich ſein, das von ihm, 
dem Richter, zufammengefegte Werk zu zerſtören. Abgeſehen 

von den Mühſalen dieſer Verrichtungen und ihrer Schreibereien, 

geräth der inſtruirende Richter, den Parteien gegenüber, in 

eine Lage, die ſein richterliches Anſehn gefährdet. Sie ſchen 

ihn, wie er zweideutig, bald an dem Für, bald an dem Wider 
Theil nimmt, ſie ſind geneigt zu glauben, daß er die Sache 

des Gegners zur ſeinigen mache, fie verlieren das Vertrauen, 

wenn es nicht dem beſonders darauf bedachten Inſiruenten 

gelingt, auch in den Augen der Parteien die Mitte zu halten. 
Man frage die Erfahrung und diejenigen Leute, welche ihren 
Proceß verloren haben: der Inſtruent ſoll es geweſen ſein, 

der ihre Sache fo oder fo zu ihrem Nachtheile gedreht hat. 
Es iſt hier noc der ſogenannten Wochen -Deputirten bei- 

läufig zu erwähnen, welche ein für alle Mal dazu abgeordnet 

werden müſſen, um die vor Gericht erſcheinenden Perſonen 
jeder Zeit zu vernehmen. Wenn ſich dieſe Einrichtung darauf 
beſchränkte, armen oder einfältigen Leuten die Mittel zur Ver- 

folgung ihrer gerichtlichen Intereſſen darzubieten, ſo ließe ſich 

dagegen nichts erinnern. Es darf aber heut zu Tage Jeder- 

mann vor dem Wochen - Deputirten erſcheinen und ſeine Gez 

ſuche und Auslaſſungen von ihm ſchreiben laſſen. *) Es hat 

fic) dadurch eine Schreibe - Anfialt herausgebildet, die ins 

Beſondere bei größeren Untergerichten vom Publikum ſehr be- 

nugt wird, und welche da, wo keine Auskultatoren oder Refe- 

rendarien zu dieſem Geſchäfte verwendet werden können, zu 

einer großen Beläſtigung gereicht. Bei einer Zahl von 3 bis 

4000 Proceſſen jährlich, die ungefähr bei den Kreisgerichten 
bearbeitet werden, kommt eine enorme Zahl von Protokollen 
heraus, wenn die Parteicn von der Befugniß, die Proceß- 

ſchriften, nicht blos die Klage und deren Anmeldung, bei dem 

*) Vergleiche hierüber $. 16. Thl. 3. Tit. 1. der Allg. Ger.- 
Ord. $. 3. Th. 1. Z. 4, derſelben, 8. 2., 70, der Verord. v. 1. Juni 
1833. Die legtere geht mit ihren Zumuthungen am weiteſten. 
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Wochen - Deputirten ſchreiben zu laſſen, einen ausgedebnteren 
Gebrauch machen wollen und die Gerichte find oft gar nicht 

einmal im Stande , mit ihren Arbeitskräften den Anſprüchen des 

Publikums und den Anforderungen des Gefeges Genüge zu leiſten. 
Es dürfte alſo, was die Anſtellung der Klage betrifft, 

mit vollem Rechte verlangt werden, daß jede Klage oder Bez 

rufung auf richterliches Gehör von dem Kläger oder ſeinem 

Sachwalter ſelbſt ausgearbeitet und dem Richter zur Verfügung 

geſtellt werde. Der Richter hat nun nach den beſtehenden Ge- 
fegen die Klage zu prüfen, offenbar unzuläſſige Klagen zurück 

zu weiſen, fonft aber den Termin zur Klagebeantwortung und 

Inſtruktion zu verfügen. 

Dieſe Art der richterlichen Thätigkeit iſt eine folche, die 

viele Weiterungen und Schreibereien mit ſich führt. Oft iſt 
die Legitimation nicht in Ordnung, der Vortrag unvollſtändig, 

der Klageantrag nicht paſſend, oder in der Art wie er geſtellt 

wird, nicht begründet, oft fehlt die Angabe von Beweismitteln. 
Das muß der Richter dem Kläger ſchriftlich auseinander fegen, 

der Letztere kann fich in die Sache nicht finden, er macht 

Gegenvorſtellungen oder führt Beſchwerde. Es muß wieder 

verfügt oder Bericht erſtattet, die Mißverſtändniſſe des Klägers 

müſſen ſchriftlich beſeitigt werden. Golde und ähnliche Kor- 
reſpondenzen über die Zuläſſigkeit der Klagen werden bei den 
größeren Gerichten täglich in bedeutender Zahl geführt. Erwägt 
man dabei, durd) wie viele Hände ein gerichtliches Schriftſtü> 
gehen muß, bevor die Verfügung darauf in die Hände der 

Partei gelangt, wie oft und wie leicht durch Krankheit, Abwe- 

ſenheit, überhäufte Arbeit eines oder des andern mitwirkenden 

Beamten eine Hemmung eintreten kann, fo erſcheint es wiin= 
ſchenswerth, in dem bisherigen Verfahren eine Aenderung zu 
treffen, die alle dieſe Weiterungen und die damit verknüpften 

Schreibereien und Koſten beſeitigt. 
Zu dieſem Swede werden folgende Feſtſchungen vorge- 

ſchlagen: 
» Jede Klage oder Berufung auf richterlihes Gehör 

muß ſchriftlich und mit ſo vielen Abſchriften, als Verklagte 
vorhanden ſind, durc< den Kläger ſelbſt oder ſeinen legiti- 
mirten Bevollmächtigten dem zur Prüfung und Einſchreibung 
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der Klagen cin fiir alle Male abgeordneten Richter übergeben 
werden. 

Slagfdriften, die nicht dem Abgeordneten des Gerichts 
von dem Kläger oder ſeinem Bevollmächtigten cingehandigt 

werden und anderweit dem Gerichte zugehen, find ohne Weiteres 

zurü zu ſenden. 

Auswärtige Perſonen und ſolche, deren Armuth bekannt 

oder beſcheinigt iſt, haben auf Zuordnung eines Sachwalters 

Anſpruch, welche auf ihren ſchriftlichen Antrag von dem Vor- 

ſteher des Gerichts verfügt wird. 

Der Abgeordnete des Gerichts hat die ihm übergebenen 
Klagſchriften ſofort zu prüfen, über deren Annahme oder Nicht- 

Annahme zu befinden und ſeinen Beſchluß dem anweſenden 
Kläger bekannt zu machen. 

Bei umfangreichen Klagſchriften, an deren ſofortiger Prü- 

fung der Abgeordnete durch den gleichzeitigen Andrang anderer 
Meldungen behindert wird, iſt es demſelben geſtattet, die Prü- 
fung, jedoch nicht über 8 Tage, auszufegen. In dieſem Falle 
wird dem Kläger ein Empfangſchein ertheilt, welder zugleich 
den Tag und die Stunde beſtimmt, an welchem der Kläger 

fic) wieder einzufinden und den Beſchluß des Abgeordneten 

entgegen zu nehmen hat. 

Diejenigen Klagſchriften, welche ein ſchleuniges Prozeß- 
verfahren betreffen, dürfen, bei Nichtanweſenheit des abgeord- 

neten Richters, dem Vorſteher des Gerichts zur Prüfung und 

Einſchreibung übergeben werden. 
Die Prüfung der Klagſchriften Seitens des abgeordneten 

Richters hat ſic) auf den Legitimationspunkt, die Behörigkeit, 
das Nichtvorhandenſein der Rehtshängigkeit, außerdem aber 
auf die Erforderniſſe der Vollſtändigkeit der Klagſchrift zu 
beſchränken. 

Zur Vollſtändigkeit der Klagſchrift gehört: 

3. Vor- und Zuname, Stand und Wohnort des klagenden 

Theils; ; 
2. Vor- und Zuname, Stand und Wohnort des verklagten 

Theils; 
3. Klare und ausführliche Darſtellung der Rechtsgeſchäfte oder 

Thatſachen, die der Klage zum Grunde liegen; 
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4. Angabe der Beweismitttel über jede Thatſache, auf welche 
der Anſpruch gegründet wird ; 

5. ein beſtimmter Antrag; 
6. Angabe des Werthes des ſtreitigen Gegenſtandes ; 
7. Unterzeichnung der Klagſchrift von Seiten des klagenden 

Theiles, Vollſtändigkeit ihrer Beilagen und Duplikate. 
Bedenken gegen die rechtliche Begründung des Klage- 

Antrags darf der Abgeordnete dem Kläger zwar vorſtellen, 
jedoch die Annahme der Klage wider den Willen des Klägers 
aus dieſem Grunde nicht ablehnen. 

Wird die Klage ungehörig oder unvollſtändig befunden, 
fo wird dies dem Kläger durch den Abgeordneteu mündlich 
eröffnet und es wird ihm die Klagſchrift zurü& gegeben, 
nachdem auf derſelben die Gründe der Nicht - Annahme, mit 
Hülfe des dem Abgeordneten beigegebenen Gerichtsſchreibers, 
kurz vermerkt worden. 

Will der Kläger ſich hierbei nicht beruhigen, ſo hat er 
dem Vorſteher des Gerichts die Klagſchrift vorzulegen. Findet 
dieſer die Weigerung der Annahme nicht begründet, oder auch 
nur zweifelhaft, ſo hat er die Annahme und Einſchreibung 
der Klage durch eine ſchriftliche Verfügung anzuordnen und 
den Kläger an den Abgeordneten zurüc> zu verweiſen. Nur 
bei offenbarer Unvollſtändigkeit oder Uuverſtändlichkeit der 
Klagſchrift darf die Annahme wiederholt abgelehnt werden. 

Wird die Klage behörig und vollſtändig gefunden, ſo 
wird von dem Abgeordneten der Termin zur Sachverhand- 
lung vor dem Kollegio in Bagatellſachen vor dem Kommiſ- 
ſarius des Kollegii, und der Betrag des Koſtenvorſchuſſes 
beſtimmt, dem Kläger hierüber ein Ladungsfchein ertheilt 
und für den Verklagten ſofort eine Ladung ausgefertigt, die 
der Abgeordnete vollzieht. Alles dies wird auf. der Klages 
ſchrift, welche der Gerichtsſchreiber an fich nimmt, vermerkt, 
auch der Proceß in das Terminsbuch ſofort eingetragen. 
Die hierbei vorkommenden Sadreibercien hat der zugeordnete 
Gerichtsſchreiber zu bewirken, auc nad dem Sdlufe des 
Geſchäfts die entworfenen Ladungen dem Botenmeiſter zur 
Behändigung an die Verklagten zuzuſtellen. « 

Dieſe Vorſchläge ſind für alle Proceßformen, auch für 
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den Bagatellprocef, berechnet, jedoch mit demſelben nur algdann 

verträglich, wenn das Gefeg, noch geſchehener Ladung, der 
richterlichen Prüfung über die rechtliche Begründung des Klages 

Antrags Raum verflattet. Dies iſt bei dem nach der Verord- 

nung vom 1. Juni 1833. eintretenden Kontumazial = Verfahren 

nicht der Fall, indem eine weitere Thätigkeit des Richters nicht 

mehr eintritt, ſobald der Verklagte auf den Klage - Antrag fich 

nicht einläßt. Die Verordnung vom 21. Juli 1846. hat zwar 

dies Kontumazial - Verfahren aufgehoben, ſtatt deſſen aber bei 

gewiſſen Bagatellproceſſen, von denen nod weiter unten die 

Rede ſein wird, das Mandats- Verfahren in Anwendung ge- 
bracht, welches daſſelbe Hinderniß darbietet. 

Sobald aber die Gefeggchung ſich zur Abſchaffung des 

Mandatsproceſſes und Ausgleichung der Formen des Bagatell- 
Proceſſes verſteht, dürfte die in Vorſchlag gebrachte Einrich» 
tung nicht blos ausführbar , ſondern nad allen Richtungen 

hin gewinnbringend fein. Dies zunächſt in Rückſicht auf die 
richterliche Thätigkeit. 

Wenn der mit Verhandlung und Entſcheidung der Baz 
gatellproceſſe beauftragte Richter nach dem bisherigen Verfah- 

ren in den Fall kommt, 60 bis 80, oft noch mehr Proceffe, 

an einem Vormittage zu verhandeln, die Akten durchzuſehen, 

die im Termine übergebenen SchriftſtüFe zu leſen, die Sache 

mit zwei Partheien zu beſprechen, die Entſcheidung zu treffen 

und in jeder Sache eine Verhandlung aufnehmen zu laſſen, 

ſo wird er ohne Zweifel auch vermögen , etwa 30 neue Klagen 

gewöhnlicher Art an einem Vormittage durchzuſehen, zu prüfen 
und einſchreiben zu laſſen. Die etwaige Häufung der Mel- 

dungen zu gewiſſen Tagesſtunden würde fich bald ausgleichen, 
und übrigens brauchte der Richter nicht müßig auf Meldungen 
zu warten, indem er ſich inzwiſchen anderweit beſchäftigen mag. 

Bei Gerichten von ſehr großem Geſchäfts - Umfange dürfte es 

zweckmäßig fein, mehrere Richter abzuordnen. Da die Prüfung 

der Klagſchriften fich nur auf folhe Erforderniſſe beſchränkt, 

die leicht erkennbar und jedem Richter geläufig find, ſo dürfte 
die ſofortige Prüfung nicht leiht einen Anſtand finden. Der 

Gewinn, den die Gerichte aus dieſem Verfahren ziehen würden, 

befieht endlich darin, daß der Richter beſſer und faßlicher, als 
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es ſchriftlich geſchehen kann oder zu geſchehen pflegt, die Män- 
gel der Klagſchrift darlegen und ſich dabei das Vertrauen des 
Klägers mit beſſerem Erfolge ſichern kann, daß er ſich das 
Hine und Herſchreiben, dem Sekretair das Expediren , ferner 
die Reviſion , Superreviſion der Verfügungen , das Mundiren, 
die etwaigen Operationen der Kaſſe und die Gänge des Ge- 
richtsboten erſpart. 

Auch rückfichtlich des Klägers ſcheint der Ausführbarkeit 
des Vorſchlags nichts im Wege zu ſtehen. Wenn derſelbe 
nach dem herrſchenden Verfahren fich zur Aufnahme der Klage 

einfinden und manchem unnöthigen Termine beiwohnen muß, 
ſo wird es ihm nicht darauf ankommen, zur Prüfung und 

Einſchreibung der Klage ſich perſönlich einzufinden, zumal er 
auf dieſem Wege am leichteſten und kürzeſten zum richterlichen 

Gehör gelangen kann und ſich des oft wochenlangen Wartens 
auf Beſcheid, der Gegenvorfiellungen und Beſchwerden, der 

Beſchleunigungsgeſuche, überhoben ſieht. Mod) weniger iſt für 
die Namens des Klägers auftretenden Sachwalter eine Bez 
läſtigung zu beſorgen, da ihre Geſchäfte ohnehin ihre öftere 

Anweſenheit im Gerichtslokale erfordern. Der Rückſicht auf 

die Gerichtskoſten für zurü>weiſende Verfügungen dürfte da- 

bei um fo weniger Raum zu geſtatten ſein, als es fich nicht 
mit der ſtrengen Billigkeit verträgt, für die Verſagung der 

richterlichen Thätigkeit, alſo für Etwas, was nicht gewährt 

iſt, Koſten zu erheben. Geſchäftliche Einrichtungen, welche das 

vorgeſchlagene Verfahren mit ſich führen würde, mögen hier 
unerwähnt bleiben. Nur iſt nod) hervorzuheben, daß die Bez 
ſchwerden über die Quritdweifung der Klagen fich von felbft 
beheben würden, daß die Prüfung der Klage in rechtlicher Bez 
ziehung lediglich dem Gerichtskollegium in dem vor demſelben 
anſtehenden Termine vorbehalten werden, und auch dann zur 
Abweiſung des Klägers führen müßte, wenn der Verklagte fic< 
zwar nicht einläßt, jedod) aus den eigenen thatſächlichen An- 

gaben des Klägers die rechtliche Unzuläſſigkeit des Anſpruchs 
hervorgeht. Denn was von Haus aus wider Gefeg und Recht 

iſt, kann durch das bloße Schweigen des Betheiligten nicht zum 

Rechte werden. Dieſen Grunofag erkennt ſchon die Gerichts - 

Ordnung an, indem fie ausſpricht, daß beim Ausbleiben des 
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Gertlagten, das was Rechtens fei, gegen ibn erkannt werden 

ſolle. *) Die Verordnung vom 1. Suni 1833. läßt denſelben 

Grundſatz beim ſummariſchen Proceffe gelten, opfert ihn aber 
den Formen des Mandats- und Bagatellproceſſes auf. **) 

Mod weniger folgerichtig iſt die Verordnung vom 21. Juli 
1816., indem ſie ein zweifaches Bagatellproceß - Verfahren 

ſchafft; je nachdem das eine oder andere Verfahren eintritt, 
wird jenes Princip aufrecht erhalten oder bei Seite geſtellt. 

Uebrigens kann ein Recht des Klägers darauf, daß das 

Gericht die Zurü&weiſung der Klage, wo fie aus materiellen 
Gründen erfolgt, ſofort durc< Dekret ausſpreche, nicht anerkannt 
werden. In vielen Fällen wird auch die anfangs unzuläſſig 

erſcheinende Klage durch die Einlaſſung und die Erklärungen 
des Verklagten eine Geſtaltung annehmen, die einen ganz 
anderen Geſichtspunkt für die Beurtheilung eröffnet. Die 

höheren Koſten der förmlichen Eutſcheidung dagegen können 
durd die ohnehin nöthig werdende Reduktion der Sporteln 

auśgeglichen werden. 

Als Fortſchritt der Gefeggebung darf endlich hier bezeichnet 
werden, daß die Verordnung v. 21. Juli 1846. die Beſchwer- 

den gegen Verfügungen, welche die Einleitung des Proceſſes 
verweigern oder das proceſſualiſche Verfahren zum Gegenſtande 

haben, dem gewöhnlichen JInſtanzenzuge der Rechtsmittel fol= 
gen läßt. ***) Dadurch wird der Uebelſtand beſeitigt, der bei 

Verſchiedenheit der Auffihtsbehórde von der Appellationsbehörde 
oft eintritt, wenn dieſe Behörden bei ihrer Einwirkung auf 
die Sache von verſchiedenen Geſichtspunkten ausgehen, auch 

wird dadurch die Beſchwerde ihrer Färbung, als einer Anklage 

des Richters, entkleidet und mehr auf die Objektivität zurü> 
geführt. Leider aber wird hierdurch aud) das bis jest einfache 

und formloſe Beſchwerdeweſen verwi>elter und unzugänglicher. 

Es wird nun zweierlei Arten von Beſchwerden geben: ſolche, 

die an den Appellationsrichter, und ſolche die an den Auffſichts- 

richter gelangen. Alſo auch hier muß unterſchieden und ges 

x) §. 15. Th. 1. T. 6. Allg. Ger.-Ordn. 
xx) S$. 12. der Verord. b. 1. Juni 1833. 

wee) $. 34., 35. dex Verord. v. 21, Juli 1846. 
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ſondert werden. Wer fich zum Beiſpiel über eine proceffualifde 
Maßregel des Gerichts und über Verzögerungen deſſelben be- 
ſ<weren will, muß fortan zwei Beſchwerden erheben, dieſe 
müſſen an die verſchiedenen Behörden gelangen, es wird zwei 
Mal geprüft, berichtet, Beſcheid ertheilt. Welche neue Schrei- 
bereien und Verzögerungen. Es iſt zu bedauern , daß die 
Gefeggebung nicht mehr vorwärts ſchreiten kann, ohne auf 
Verzweigungen zu ſioßen, und es tritt überall die Nothwen- 
digkeit hervor, daß dieſelbe die Organe der Rechstpflege auf 
eine umfaſſende Weiſe ordne. Uebrigens find nach dem Ges 
fege vom 21. Juli die Beſchwerden an den Richter höherer 
Inſtanz wiederum doppelter Art. In Betreff der Verfü- 
gungen, wodurch die Appellation zurü> gewieſen wird, find 
ſie an die ſec<swöchentliche Friſt gebunden, während bei den 

übrigen Beſchwerden eine ſol<e Friſt nicht beſtimmt worden 

iſt, obwohl, wenigſtens in Betreff der Beſchwerden gegen das 
Proceßverfahren, daſſelbe Bedürfniß vorzuliegen ſcheint. 

b. Mündlichkeit und Oeffentlichkeit des Streit- 
Verfahrens. 

Es iſt das Natürlichſie, daß Perſonen, die mit einander 
einen Rechtsſtreit haben, perſönlich oder durch einen Bevoll- 

mädhtigten vor demſelben Gerichte, das ihren Streit zu entſchei- 

den hat, auftreten und demſelben — ohne Zulaſſung einer 
anderen Mittelsperſon — ihren Streit vortragen. Da jedoch 

dasjenige, was Gegenſtand des Streites iſt, durch die Schrift 
feſtgehalten werden muß, um auch für die Zukunft fichtbar zu 
ſein, ſo müſſen zugleich die Yuslaſſungen und Anträge der 
Streitenden ſchriftlich niedergelegt werden. Die Parteien ſelbſt 
find es, die für ihren Streit zum Handeln berufen find, nicht 
der Richter, fie ſelbſt alſo haben zu ſprechen und zu ſchreiben, 
was zu ſprechen und zu ſchreiben iſt. 

Auf dieſen einfachen Grundlagen beruht das bisherige 
Prozeßverfahren im Großherzogthum Poſen nach der Verord- 
nung vom 9. Febr. 1817. Danach inſtruiren die Parteien, 
ſobald die Einleitung der Klage und die Ladung jener vor 
das Collegium erfolgt iſt, ihren Prozeß ſelbſt vor den Richtern 
und legen die Prozeßſchriften zu den @Weten nieder. Das 
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Lettere iſt unerläßlich, ſobald die Anführungen und Anſprüche des 

Gegners durh Einwendungen und Gegenforderungen, That- 

ſachen und Beweismittel entkräftet werden ſollen. Nur Zuge- 

ſtändniſſe, Entfagungen und andere vereinzelte Erklärungen 

dürfen von dem Gerichte, welches auf dieſe Weiſe den Gang 
des Prozeſſes durch ſeine nach dem Vortrage zu faſſenden und 

zu eröffnenden Beſchlüſſe bis zur Entſcheidung oder Aufnahme 

des Beweiſes leitet, zu Protokoll genommen werden. *) 
Dies Verfahren, über deſſen Zweckmäßigkeit faſt alle Ju- 

riſten des Großherzogthums übereinſtimmen und welches ſich 

durch eine faſt dreißigjährige Erfahrung bewährt hat, verdient 

deshalb eine größere Beachtung, als ihr die Gefeggebung hat 
zu Theil werden laſſen.- Abgeſehen von dem Verfahren bei 

Annahme und Prüfung .der Klagen und einigen anderen bei 

der praktiſchen Handhabung ſichtbar gewordenen Mängeln, deren 

gleich Erwähnung geſchehen wird, hätte die Verordnung vom 
9. Februar 1817 zwedmafig zur allgemeinen Norm des pro- 
zeſſualiſchen Verfahrens erhoben werden dürfen. Es hätte nur 

der nachſtehenden Modifikationen bedurft: 
1. Schärfere Begränzung des Prozeßſtadiums , bis zu 

welchem von beiden Theilen Thatſachen, Beweismittel und 

Schriftſätze angebracht werden dürfen. 

2. Zuordnung von Sachwaltern durc< das Gericht, ſobald 

daſſelbe fich überzeugt, daß eine Partei durch Einfalt und 

Unkunde außer Stande iſt, ihre Rechte gehörig wahrzunehmen. 

Es iſt dies wohl kein größerer Eingriff in die Freiheit des 
Willens und der Wahl, als derjenige, welcher die Partei mit 

ihren Auslaſſungen und Erklärungen an einen beſtimmten Richter 
verweiſt, oder ſte zwingt, die Erklärungen, welche ſte ſchriftlich 

anbringen will, einem Sachwalter zur Unterzeichnung vorzulegen. 
3. Anfertigung des Sach- und Streitſtandes durch den 

vom Gerichte zu beſtimmenden Mandatar einer Partei, wenn 

die Partei, welche den größeren Theil des Materials für den 

Streit geliefert hat, mit einem Mandatar verſehen iſt. 

4. Unmittelbare Beauffihtigung des Ganges der Beweis- 

Aufnahme durch das Gerichts-Kollegium und Sclußverfahren 
vor demſelben. 

*) Vergleiche 8. 25. und 8. 30. der Verordn. vom 9. Febr. 1817. 

3 
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tach der Verordnung vom 1. Suni 1833, fo weit ſie 
den ſummariſchen Prozeß betrifft, und nah der Miniſterial- 

Inſtruktion vom 24. Juli 1833, herrſcht das protokollariſche 

Verfahren entſchieden vor. Die Klagebeantwortung ſoll zu 

Protokoll genommen , es muß dann eine richterliche Ausarbei- 

tung gemacht, in dem darauf anzufegenden Termine zur Sache 

verhandlung vom Richter Vortrag gehalten und weiter inſtruirt 

werden. Hier iſt es nun wieder der Richter, der da ſchreiben 

und ſprechen ſoll. Er hat es noch ſchwerer, wie bei dem Merz 

fahren des Gerichtsordnung. Er foll zu dem Termine vor 

dem Kollegio oder vor der Deputation das Referat liefern, 

auf dieſe Weiſe, wenn mehrere Termine nothig werden , mit 

ſeinen Schreibereien die Akten füllen , *) der Dirigent ſoll es 

prüfen und berichtigen, ein ganzes Richter - Kollegium ſoll bei 

Niederſchreibung der JInſiruktionsverhandlungen ſich betheili- 
gen. **) Das alles kann nur mit einem größeren Aufwande von 

Zeit und Arbeitskräften geſchehen und es leuchtet nicht ein, 

welchen damit im Verhältniß ſtehenden Gewinn die Parteien 

davon tragen. Denn beruht die Entſcheidung auf bloßen 

Rechtsfragen, oder die Sache iſt ſonſt ſchr einfach, ſo kann fee 
in derſelben Zeit, welde durc< die Klagebeantwortung und den 

darauf folgenden Termin vor dem Gerichte erfordert wird, auch 

nad dem Verfahren der Gerichts-Ordnung abgemacht werden. 
Iſt dagegen die Sache verwidelt, oder kommt es auf Beweis- 
aufnahme an, ſo, daß fie im Termine vor dem Kollegio nicht 
entſchieden wird, ſo iſt es noch zu früh, die Partei dem Rich- 

ter-Kollegium gegenüber zu ſtellen, inſofern als ihre Anweſen- 

*) Die Verordnung ſpricht nur von einer mündlichen Darſtellung 
der Sachlage durch den Deputirten. Erft die Inſtruktion 'vom 24. 

Juli 1833, 8. 32. legt dem Deputirten die Laſt des ſchriftlichen Refe- 
rirens auf. 

*6R) Man ſcheint bet der Redaktion der Verordnung von der Mei- 
nung ausgegangen zu ſein, daß mit der Klagebeantwortung fich eigent- 
lich der Streit erſchöpfen laſſe. Vergleiche Reſcript vom 19, Juli 
1843, Juſtiz = Miniſterial - Blatt 1843 S. 196. Dem iſt aber in der 

That nicht fo, da der Kläger Doch wiederum über die Einwendungen 

und Anführungen des Verklagten und demnächſt noch einmal der Ver- 
klagte gehört werden muß. Vergleiche hierüber: » Koch , Preußens 

Rechtsverfaſſung und wie zu reformiren fein mögte,« im Zten Bande. 
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heit nicht auch nótbig geweſen iſt, um die Inſtruktion zu Vere 
vollfiändigen. 

Wenn nun die Verordnung vom 21. Juli 1846 das neu 

einzuführende Prozeß-Verfahren auf die Grundlagen des ſum- 

mariſchen Prozeſſes zurückführt, ſo erſcheinen die Anzeichen 

nicht günſtig, unter welchen dieſelbe ins Leben tritt. Es 
iſt zu beſorgen, daß die Gerichte gar nicht im Stande fein 

werden, den, durch die Ausdehnung des ſummariſchen Prozeſ- 

ſes auf alle weitläufigen und langwierigen Streitigkeiten, ver- 

mehrten Anforderungen an ihre Zeit und Thätigkeit Genüge 

zu leiſten. Man erwäge nur die umfaſſenden und wiederkeh- 

renden Termins-Referate in dergleichen Streitſachen, ins Bez 

ſondere zu den Schlußterminen, die Prüfung und Berichtigung 
derſelben, die Aufnahme der Klagebeantwortung und JInſiruk- 
tion der Sache vor dem Kollegio ſelbt in ſchleunigen und 

einfachen Rechtsſachen, die zugelaſſene Vereinigung der Beweis- 
aufnahme mit der mündlichen Verhandlung, die Nothwendig- 

keit der Zuziehung von Protokollführern. Man erwäge ferner 

die Menge der theils auf einander folgenden, theils alterniren- 

den Funktionen des Dekretirens, Inſtruirens, des Schriftwech- 

fels, des Referirens, des mündlichen Verhandelns, des Ent- 

ſcheidens, von denen Jedes ſeine Zeit und ſeine Formen in 

Anſpruch nimmt und dazu beiträgt, Aufenthalt in den Pro- 

zeßgang zu bringen und die Principien der Einheit und Gliede- 
rung aufzuheben. Cs muß fortan mehrfach geſchrieben und 

gehört werden, wo es nach der Gerichtsordnung im Weſentlichen 

nur des einmaligen Schreibens und Hörens bedurfte. Die 
Mündlichkeit tritt dabei in den Hintergrund, wenn nicht ſchleu- 

nige und einfache Rechtsſachen zu verhandeln find, fie erſcheint 

als entbehrlicher Zuſaß zu dem ſchriftlichen Material, deſſen 

Vorhandenſein fie vorausfest. Was ſoll die perſonliche Anwe- 

fenheit der Parteien vor dem Richter - Kollegio in den meiſten 

Fällen nod für einen Erfolg haben, wenn jene bereits Alles, 

was zur Sache dient, dem Jnftruenten zu Protokoll erklärt 

haben, oder durd ihren Sachwalter haben ſchriftlich aus ein- 
ander ſeßen laſſen? ; 

Hierbei mögen nod die Bedenken erwähnt werden, die ſich 

gegen die Vorſchrift des Geſetzes vom 21. Juli 1846 erheben, 
3% 
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daß die ſchriftlichen Klagebeantwortungen, Repliken und Due 
pliken ſtets von einem Juſtiz - Kommiſſarius unterzeichnet ſein 

müſſen, widrigen Falls ſie für nicht angebracht gelten. Die 
Geſtattung des Sdriftwehfels ſtatt der prototollarijchen Aus- 
laſſung erſcheint als etwas Günſtiges, das Erforderniß einer 

beſtimmten Form für jene Schriften ſtellt ſich jedoch als eine 
von der Nothwendigkeit nicht gebotene Beſchränkung natürli- 

<er Rechte und außerdem no< als Inkonſequenz dar. Denn 

die mit dem Reſtitutionsgeſuche verbundene Klagebeantwortung 
und die Klagſchrift felbſt, die gewiß doc) ebenſo wichtig iſt, als 

die Klagebeantwortung, iſt an jene Form nicht gebunden. Der 
Kläger darf alſo ſeine Klage ſelbſt ausarbeiten und ohne Wei- 

teres dem Richter übergeben, wenigſtens pflegt die Praxis den 
$. 16 Th. 1. Tit. 5. der Allg. Ger.-Ordn. nicht dabei als Hin- 

derniß anzuſehen, der Verklagte aber muß fich, will er nicht 

perſönlich erſcheinen, an den Sachwalter wenden und verliert fein 
Recht, wenn er ſich der Form bedient, welcher ſich der Kläger 
bedient hat. Es iſt auch nicht abzuſehen, weshalb denn eine 
nicht von einem Sachwalter unterzeichnete Klagebcantwortung, 

die vielleicht ganz ſachgemäß und vollſtändig ſein mag, nicht 
wenigſtens gelten ſoll, was fie gelten kann, weshalb alſo in 
einem folden Falle die Form über den Stoff geſtellt werden 
muß. Bleibt nämlich der Verklagte, nachdem er eine vollſtän- 
dige Klagebeantwortung , jedoch ohne Mitunterſchrift eines 
Sachwalters, eingereicht hat, im Klagebeantwortungstermine 
aus, fo muß er, wie ſchon angedeutet worden, fontumażirt 
werden, obwohl er Alles gethan hat, was im Weſentlichen zu 
thun geweſen iſt. Erſcheint ev mit einer folchen Rlagebeant- 
wortungsſchrift im Termine und beruft fich durchaus auf deren 
Inhalt, ſo wird der Deputirte, blos der Form wegen, Daſſelbe, 
was ſchon die Klagebeantwortungsſchrift enthält, nod einmal 
in das Protokoll ſchreiben, reſp. jene Schrift kopiren laſſen 
müſſen. Es iſt allerdings wünſchenswerth, die Verhandlungen 
und Akten von unverſtändlichen und ſachwidrigen Schreibereien 
der Parteien frei zu halten, daraus folgt aber noch nicht die 
Befugniß des Geſetzes, die am perſönlichen Erſcheinen verhin- 
derten Parteien, dem Richter gegenüber, gewiſſermaßen in den 
Zuſtand der Unmündigkeit zu verweiſen. 



Was endlich die Ofentlichteit der Verhandlungen anbes 

trifft, die von der Verordnung vom 9. Febr. 1817 unbedingt 

zugelaſſen wird, fo dürfte gar kein Grund vorhanden fein, ſie 

mit der Verordnung dom 1. Juni: 1833 blos auf Zulaſſung der 

Gerichtsbeamten zu befdranten,*) denn, wenn es wiinfdenswerth 

iſt, dem Geſetze und ſeinen Einrichtungen Eingang bei dem Volke 
zu verſchaffen, an welches man dod) die Forderung macht, daß 

es dieſe Gefege und Einrichtungen kennen ſolle, ſo iſt die Oef- 
fentlichkeit dazu ein geeigneter Weg, der durchaus nichts Be- 
denflides haben kann, wenn dem Gerichte vorbehalten bleibt, 

bei Verhandlungen, die Anſtoß erregen mögten, die Schließuug 

des Gerichtsſaales anzuordnen. Ein Verfahren freilich, das 

fich gegen die Selbſithätigkeit der Parteien ſo ertlufw verhält, 

wie das jest eintretende, bietet an ſich für die Volksthümlich- 
keit keine Nahrung. 

2. Regelung des Proceßganges in ſeinen Beweis- 
Stadien und Beauffihtigung deſſelben band) das 

Gerightstollegium. 

Die bisherigen Geſetze laſſen das mündliche Verfahren 

fallen, ſobald die Aufnahme der Beweiſe nöthig wird, es tritt 

alsdann das Verfahren der Gerichts - Ordnung, wenn auch 
mit Modifikationen in Betreff der Entwerfung des Streit- 

ſtandes und des Abſchluſſes des Proceſſes wieder an ſeine Stelle. 

Nur die Verordnung vom 21. Juli 1846 ſiellt es frei, jede 
Art von Beweisaufnahme mit der miindlihen Verhandlung 
zu verbinden. Jn der That hat auch die ſcharfe Sonderung 
des Verfahrens der Beweis - Aufnahme von dem mündlichen 

Verfahren entſchiedene Nachtheile. Es iſt der mühvollere und 
am wenigſten intereſſante Theil des richterlichen Proceßgeſchäfts 
und derjenige, der am meiſten den Zufälligkeiten und Verzö- 

gerungen auśgefegt iſt. Bald iſt der Streitſtand nod) nicht 
fertig geworden, wenn der Termin da iſt, in welchem über ihn 
verhandelt werden ſoll, bald kann dieſe oder jene Erklärung 
von den Sachwaltern nod nicht nachgeholt, ſchriftliche Beweiſe 

*) Vergl. 8. 5. der Verordnung vom 9. Febr. 1817, $ 22. der 
Verordnung vom 1. Juni 1833. 
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können nicht zeitig genug beſchafft, dev Wohnort des nicht 

aufgefundenen Zeugen nicht angegeben werden. Termine wer- 

den vereitelt, Reproduktionen oder Ladungen verſpätet. Solchen 

Verzögerungen foll zwar durdh die Dekretur geſteuert werden, 

indeß lehrt die Erfahrung, daß der Dezernent nicht mit der 
erforderlichen Schärfe prüft, vorträgt und anordnet, ja wohl 
ſelbſt die Sache liegen läßt. 

Es ergiebt fid) hieraus als dringendes Bedürfniß, das 
Beweisverfahren an gewiſſe äußere Proceßformen anzureihen, 
die eine unmittelbare Beauffichtigung von Seiten des Kollegii 
ſelbſt geſtatten. 

Dieſer Zwe> würde erreicht werden, wenn die Termine 

vor dem Kollegio nicht blos zur Verhandlung des Streites, 

ſondern auch während der Aufnahme der Beweiſe in einer 
ununterbrochenen Reihenfoige und ſo lange, bis in einem dieſer 
Termine die Entſcheidung erfolgen kann, fortgeſeßt würden. 

Mit dem Eintritte des Beweis - Verfahrens dürfte näm- 

lich, ſobald einem Richter, Sachwalter oder auswärtigem Ge- 

richte der Auftrag ertheilt wird, die beſtimmt zu bezeichnenden 

Handlungen des Beweis-Verfahrens, Beibringung eines Streit- 
ſtandes, der Urkunden, Vernehmung einheimiſcher oder aus- 
wärtiger Zeugen, innerhalb einer gewiſſen Friſt vorzunehmen, 
gleichzeitig ein Termin vor dem Kollegio anzufegen fein, wel- 

der einen angemeſſenen Raum von dem Zeitpunkte des Ablaufs 
der Friſt bis zu ſeinem Eintritte frei läßt. In dieſem Termine 

würde dann, ſofern die Aufgabe wegen des Beweisverfahrens 
gelóft worden, zum Schluſſe verhandelt und entſchieden, ande- 
ren Falls würden die Anträge und Entſchuldigungen der Par- 
teien über die Befeitigung etwaiger Hinderniſſe gehört, Einwen- 
dungen über die Zuläſſigkeit der Beweife, Geſuche wegen 
Abkürzung oder Vervollſtändigung derſelben angebracht, geprüft 
und ſofort entſchieden werden können. Das Kollegium ſieht, 
rügt und entſcheidet ſchärfer, als der einzelne Dezernent, es 
übt durch ſeine Beauffihtigung einen erhöhten, moraliſchen 
Einfluß auf die Thätigkeit der Richter und Sachwalter, es 
kann ſogleich die Mängel des Verfahrens berichtigen, die Hin- 
derniſſe unmittelbar beſeitigen, die Zweifel entſcheiden. Durch 
Anſetzung eines neuen Termins und anderweitige Beſtimmung 
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deſſen, was zu dieſem Termine in der Beweisaufnahme gee 

ſchehen ſoll, würde, wenn in dem erſten Termine die Beweis- 

aufnahme noc nicht vollendet angetroffen worden, dev fernere 

Gang derſelben in gleicher Weiſe beauffichtigt werden müſſen. 

Ueberhaupt alſo dürften die Termine des Kollegii parallel mit 

den Terminen für die Beweiſesaufnahme fortlaufen. Selbſt 

bei werwidelteren und weitläuftigeren Rechtsſachen erſcheint 

dies Verfahren anwendbar, wenn der Vortrag und die Ver- 

handlung der Parteien zunächſt nur auf die jedesmalige Lage 

des Beweisverfahrens und die darauf bezüglichen Anträge ge- 

richtet wird, ohne die Specialitäten des Streites jedes Mal 
zu wiederholen. 

Das Beweisverfahren dürfte bei einer ſolchen Cinrichtung 

durch Präciſton, Sadnelligteit, Zwe&mäßigkeit und Verminde- 

rung der Schreiberei einen Gewinn machen, der die auf die 

Terminsfigungen des Kollegii mehr zu verwendende Zeit bei 

weitem überwiegt. Auch die Richter würden einer ſolchen, 

ihrem Berufe angemeſſenen , Thätigkeit fich gern unterziehen, 

wenn ihnen durch die Befreiung von der jetzt auf ihren Funk- 

tionen laſtenden Schreiberei dazu Raum gewährt wird. 

3. Vereinfachung der Proceßformen und des 

Geſc<häftsweſens. 

Es iſt bereits mebrfady vorgeſtellt worden und es kann 

nicht dringend genug geltend gemacht werden, wie ſehr unſer 

Verfahren der Vereinfachung bedarf. Wo viele Formen und 

viele Unterſcheidungen find, wird viel dagegen gefehlt und 

geirrt und je mehr Kräfte in dem Getriebe des gerichtlichen 

Geſchäftsganges mitzuwirken haben, defto größer wird die Rei- 

bung, defto mehr bietet der Geſchäftsgang Unhaltspuntte für 

Hemmniffe und Verzögerungen, welche auch nicht die {dharffle 

und forgfamfie Disciplin zu beſeitigen vermag. 

Die Gefeggebung häuft Formen auf Formen, ſpaltet und 

unterſcheidet überall, ohne erfichtlich jene Niidfidht gelten zu 

laſſen und die Vervielfältigung der Kräfte in Erwägung zu 

ziehen, die dadurd) hervorgerufen wird. 

Es würde unfruchtbar ſein und zur Weitſchweifigkeit 

führen, im Einzelnen diejenigen Formen und Unterſchiede, die 
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für den Proceß entbehrlich und vermeidlih erſcheinen , aufzu- 
zählen. Es möge hier nur als Beiſpiel das Verfahren er- 
wähnt werden, welches in Vetreff der äußeren Form in 
Vollziehung richterlicher Verfügungen vorgeſchrieben iſt. Die 
Vorladungen im ſummariſchen und Bagatellpro- 
ceſſe ſoll der Beamte beſorgen, dem die Expeditions-Ge- 
ſchäfte in dieſer Gattung der Proceſſe übertragen worden 
ſind. *) Proceßleitende Verfügungen follen durd) Dez 
krets - Abſchriften ergehen und vom Kanzlei-Vorſtande 
beglaubigt werden. **) Verfügrngen, durch welche Klagen 
zurü&gewieſen werden, find zu expediren und vom Vorſtande 
des Gerichts zu vollziehen, ***) Ladungen und Requi- 
ſitionen im Laufe des Bagatell-Verfahrens ergehen im 
Namen des Kommiſſarii für die Bagatellfaden und ſind 
von dieſem zu vollziehen. ****) Nach dem Miniſterial =-Re- 
ſcripte vom 22. Febr. 1837, Juſtiz Miniſterialblatt 1839 S. 
394. ſollen alle Verfügungen in Mandats-, ſumma- 
riſchen und Bagatell-Proceſſen in der Reinſchrift nur 
vom Expedienten oder Kanzlei - Inſpektor fontraftgnirt werden. 

Es gehört ein Studium dazu, um in dieſen kleinlichen 
und untergeordneten Formen das Richtige zu finden, in jedem 
einzelnen Falle zu wiſſen und nach der Prozeßart zu unter- 
ſcheiden, ob der Dirigent, der richterliche Kommiſſarius, der 
Bureau=Borfteher, der Expedient oder der Kanzlei=-Inſpektor 
die Vollziehung zu bewirken hat. Uebrigens möge hierbei noch 
bemerkt werden, daß es nicht angemeſſen erſcheint, Verfügun- 
gen, die unter dem Namen und der Autorität des Gerichts 
ergehen, durch einen Bureaubeamten vollziehen zu laſſen. Der 
Vorſteher des Bureaus dagegen dürfte im eigenen Ramen alle 
diejenigen Verfügungen zu erlaſſen haben, die das äußere Ge- 
ſchäfts- und Schreibweſen angehen, oder zu denen ihn ſonſt 
eine gerichtliche Verfügung ermächtigt. 

*) $. 56. der Inſtruktion v. 24. Juli 1833. 
**) 8. 72. des Gefekes vom 1. Juni 1833. 
3%) $. 7. Thl. 1. Tit. 6. Allg. G. O. 
werk) Vergl, Schering Art. 534. 



IV. 

Von den beſonderen und den fchleunigen Wro: 
cefiarten, ins Beſondere vom Bagateliprocejje 

und deſſen neueſter Geſtalt. 

Die Gerichts -Ordnung handelt vom 26. bis zum 49. 

Titel eine große Zahl von beſonderen Proceßarten ab, die 

dann wieder zum Theil — wie beim Jujurien=, Padt= und 

Mieths -Proceſſe = in Unter-Abtheilungen zerfallen, je nach- 
dem dieſe oder jene Vorausſetung eintritt. Auf dieſe Weiſe wer- 
den etwa 30 verſchiedene Proceßformen aufgeſtellt, mit großer 

Breite von Anfang bis zu Ende normirt und mit den vere 
ſchiedenen Verhaltungs - Maßregeln für Richter und Partei, 

bald mit dieſen bald mit jenen Friſten, Rechtsmitteln, Moda- 

litäten, reichlich ausgeſtattet. 

Es erſcheint uuerläßlich, dieſe verſchiedenen Formen zu 
vereinfachen, die Proceßarten nach Kathegorien zuſammen 
zu ziehen, fie auf die Grundformen des gewöhnlichen Proceſſes 

zuriić zu weiſen und nur Dasjenige beſonders zu beſtimmen, 
was Natur und Zwe der Proceßart in Betreff der Sc<leu- 
nigkeit, der Zuläſſigkeit der Einreden und Beweiſe, ſowie der 

Rechtsmittel , ferner in Betreff des Verfahrens bei der Bue 

ſtruktion und Beweisaufnahme nöthig machen. 
Das Geſetz vom 21. Juli 1846 hat für diejenigen Pro- 

ceßarten, welche ſchleunig find , im Allgemeinen das mündliche 
Verfahren vorgeſchrieben und in Betreff der Rechtsmittel und 
ihrer Geltendmachung eine ausgleichende Beſtimmung geboten. 

Damit iſt aber das Uebel der Mannigfaltigkeit nur theilweiſe 
gemindert, nicht gründlich beſeitigt worden. 

Eine beſondere Aufmerkſamkeit verdienen aber die Baga- 
tellfachen: Proceſſe, deren Gegenſtand nur 50 Rthlr. oder 

weniger beträgt, die von Jahr zu Jahr , bei der ſieten Fort- 
bildung der Verkehrs - Verhältniſſe und dem Wachſen der 

Bevölkerung, ſic) mehren und einen großen Theil der Thätig- 

keit der Untergerichte für ſich in Anſpruch nehmen. 

Die Verordnung vom 21. Juli 1846 enthält zunächſt, 



zur Begrinzung des Begriffes der Bagatellfaden, eine ſehr 
wobhlthatige Beſtimmung darin, daf mehrere zuſammen ein- 
geklagte Forderungen, auch wenn fie aus verſchiedenen Ge- 
ſchäften entſpringen, zuſammen zu rechnen und daß nach ihrer 
Hauptſumme die Behörigkeits- Verhältniſſe, die Rechtsmittel 
und die Koſten zu regeln ſind. Dadurch wird den bisherigen 

Zweifeln bei Behandlung der ſogenannten kumulirten Baga- 

tell=Droceffe und der Unangemeſſenheit begegnet, die ſich nach 
den bisher angenommenen Grundſätzen in der Verweiſung einer 
zufammengefegten Hauptforderung von hunderten oder gar 

tauſenden Thalern zum Bagatell-Proceſſe kund giebt. Nur 
dürfte es fich nicht rechtfertigen, weun auch folde Forderungen 

zur Zuſammenrechnung zugelaſſen werden, die dem Kläger 

urſprünglich nicht ſelbſt zugeſtanden haben und die er erſt ſpäter 

erworben bat, auf welche fich alſo die, aus dem fortgefegten 
Verkehre zweier Perſonen mit einander, zu folgernde |till- 

ſchweigende Cinwillignng in ein Zuſammenfaſſen der aus jenem 
Verkehre entſprungenen Forderungen nicht ausdehnen läßt. 

Die Verordnung vom 1. Juni 1833 hat für den Baga- 
tell-Proceß neue und kurze Formen aufgeſtellt, die der Sache 
angemeſſen ſind und ſich im Allgemeinen ſehr gut bewährt 

haben, wenn von dem Verfahren bei Anfertigung und Ein- 
leitung der Klagen und von dem Kontumazial -Verfahren ab- 

geſchen wird. Jns Beſondere iſt es das legtere, welches eine 

Abhülfe nöthig gemacht hat. Die Vorſchrift, daf, wenn der 

Verklagte im Termine nicht erſcheint, die auf die Klage er- 
laſſene Ladung mit ihrem Zahlungsbefehle ohne weitere Ent- 

ſcheidung die Kraft eines Urtels erlangt, hat dahin geführt, 

das Verfahren haltlos, ſ<wankend und mißverſtanden zu maz 

den. Das bloße Ausbleiben des Verklagten im Termine macht, 

für fich allein, jenen Zahlungsbefehl nod nicht zu einem Judi- 
kate. Es muß die richtige und zeitige Behändigung der La- 
dung uud des Zahlungsbefehls nachgewieſen ſein und erhellen, 
daß Verklagter nicht zeitig und nicht zuläſſiger Weiſe ſein 

Ausbleiben entſchuldigt hat. Das Judikat hat alſo in ſich 

keine Exiſtenz, ſeine Exiſtenz iſt an Zufälligkeiten geknüpft und 

aus ihnen zuſammen gefegt. Der Kläger geht mit dem Ge- 

danken beim, daß, beim usbleiben des Verklagten, ſeine 
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Forderung eine judiłatmafige geworden. Es findet fich aber 

ſpäter, daß die Ladung nicht richtig geſchehen, oder daß ein 

von der Regiſtratur erſt ſpäter vorgelegtes begründetes 

Prorogations- Geſuch vorhanden geweſen. Er erhält eine neue 

Ladung, die ihm Veranlaſſung zu Gegenvorftellungen und 

Beſchwerdeu giebt. Der Verklagte ſeiner Seits hat vielleicht 

ein Prorogations- Geſuch eingereicht, das er für begründet 

hält, das aber vom Richter verworfen wird, was in manchen 

Fällen bei der Zweifelhaftigkeit der Rechts- Anſichten nicht 

vorauszuſchen gefehen iſt. Er hält fich geſichert und erwartet 

eine neue Ladung, ſtatt deſſen wird das Mandat gegen ihn 

in Vollzug gefegt; er hat im guten Glauben auch die LOtagige 

Reſtitutionsfriſt ablaufen laſſen, fieht fich alles und jedes Ge- 

hörs beraubt und ſein Recht unter die Form gebeugt. Der- 

gleichen Uebelſtände werden nur beſeitigt werden können, wenn 

in jedem Falle des Ungehorſams ein Kontumazialbeſcheid er- 

laſſen würde. Nur dieſer bildet einen ſicheren Anhalt für die 

Rechte der Parteien und für die Rechtsmittel. Die Screibe- 

reien und Weitläufigkeiten, die nah dem heutigen Verfahren 

bei der Kontumazial - Verhandlung ihren Urſprung nehmen, 

find ſchlimmer, als die Nothwendigkeit der jedesmaligen Ab- 

faſſung eines unter die Termins- Verhandlung mit wenigen 

Worten zu fegenden und auszufertigenden Kontumazial = Bez 

ſchluſſes. 

Zwar hat nun die Verordnung v. 21. Juli 1846 die 

von dem Kontumazial -Verfahren in Bagatellfachen handeln- 

den Paragraphen 68. und 69. der Verordnung v. 1. Juni 

1833 aufgehoben und, wenn nicht auf Geldzahlung oder 

wegen anderer vertretbarer Sachen gekiagt wird, das bisherige 

ganz zwe>mäßige Verfahren beibehalten. Allein in Betreff 

der Proceſſe wegen Geldzahlungen oder vertretbarer Sachen 

wird cin ganz neues eigenthümliches Mandatsverfahren einge- 

führt, deſſen natürliche Begründung und Zweckmäßigkeit dem 

Praktiker durchaus nicht einleuchten will. 

Zuerſt muß geſragt werden, welder Grund vorwalten 
mag, aus einer Proceßform deren zwei zu machen und die 

Klagen wegen Geldzahlungen u. f. w. von der Behandlung 

der übrigen Bagatellſachen zu trennen? Dem Gefeggeber muß 



allerdings cin ſolcher Grund vorgelegen haben, indef kann der 
letztere auf Realität nicht Anſpruch. machen, wenn er nicht in 
der Natur der Sache liegt und vielleicht nur aus verwandten 
Formen des Mandatsproceſſes und blos, um dieſe Formen 
auch hier aufrecht zu erhalten, entlehnt worden iſt. 

Sodann erſcheint es auch nicht begründet, zu verſuchen, 
ob durch ein bloßes Mandat der Proceß da abzumachen ſei, wo 
der Richter keine folde Garantie für die Nichtigkeit der Klage 
findet, wie fie der Mandatsproceß mit ſich führt. Mit ganz 
gleichem Rechte würde das Geſetz, über das Bagatell-Verfahren 
hinaus, alle und jede Klagen durch ein foldes Mandat ein- 
leiten, mit anderen Worten, den Mandatsproceß als die ge- 
wöhnliche Proceßform eintreten laſſen dürfen. Es kann be- 
hauptet werden, daß dieſe Proceßform für größere Proceß= 
ſachen minder ſchädlich ſein würde, als in Bagatellſachen. Die 
legteren haben es mit der Mehrzahl unerfahrener Leute der 
niedrigen Volksklaſſen zu thun. Während der Geſchäftskun- 
dige lieber die Feder gebraucht, als den Gang zum Termine 
thut, auch ſichere Beförderungsmittel ſich zu verſchaffen weiß, 
zieht der gemeine Mann es bei weitem dot, perſönlich vor 
dem Richter zu erſcheinen, ſtatt fich mit der Schrift zu ver- 
ſuchen, die er ſo häufig nicht einmal verſieht und für die, na- 
mentlich auf dem Lande und an kleinen Oertern, er oft nicht 
einmal Hülfe findet. Sodann iſt zu erwägen, daß dergleichen 
Leute auch nicht die zuverläſſigen Mittel zu haben pflegen, 
um ihren Widerſpruch gegen die Klage richtig und zeitig in 
die Hände des Richters zu bringen. 

Dieſen Einwürfen kann nicht damit begegnet werden, daß 
auf die Beſtimmung des Gefeges verwieſen wird, wonach der 
Verklagte binnen der Mandatsfriſt bei dem Gerichte ſeinen 
Widerſpruch aud zu Protokoll erklären kann. Denn jeden= 
falls bleibt jener ſchriftliche Widerſpruch neben dem protokollari- 
ſchen als Etwas ſichen, das für die Gerechtſame der Verklagten 
verfänglich iſt. Und dann iſt es bei dem gemeinen Manne ganz 
etwas anderes, ob er eine Terminsladung empfängt, oder eine 
Verfügung, die ihn zur Selbſtthätigkeit aufruft. Der erſteren 
leiſtet er Gehorſam, ſchon wegen der Autorität des Richters, zur 
eigenen Entſchließung dagegen, ſeine Rechte durc< Widerſpruch 



geltend zu machen, fehlt es ihm meiſt an Beſonnenheit und 
geiſtiger Unabhängigkeit. 

So iſt denn leider vorauszuſchen, daß durch dies Verfah- 

ten das Recht unter einen nicht motivirten Formalismus gez 

beugt wird. Die vom Geſetze zugelaſſene vom Ablauf der 
Mandatsfriſt zu berechnende zehntägige Reftitutionsfrift iſt hier- 

gegen als Schutzmittel nicht in Anſchlag zu bringen. Sie iſt 
von der Mandatsfrift äußerlich nicht getrennt, läuft vielmehr 

mit derſelben in Eins und iſt im Weſentlichen nichts weiter 

als eine zehntägige Verlängerung der Mandatsfrift. Dieſelben 

Urſachen, aus welchen die Mandatsfriſt unbenutzt vorüber ge- 
laſſen worden, werden auch die Reſtitutionsfriſt abſorbiren. 

Ferner iſt der Gewinn des neuen Verfahrens ein gar geź 
ringer. Es wird, wenn das Kontumazial - Verfahren eintritt, 

die Zeit von einigen Minuten erſpart, die das Niederſchreiben 

des Antrags des Klägers und die Abfaſſung des Kontumazial- 
beſcheides meiſt nur erfordert. Wird aber Widerſpruch erhoben, 

wie es für die meiſten Fälle anzunehmen iſt, ſo wird der 

Proceß ſogar um ſoviel in die Länge gezogen, als der Erlaß, 
die Behändigung und die Frift des Mandats an Zeit erfor- 

dert haben. 

Da die Erklärung des ſchriftlichen Widerſpruchs an keine 

Form gebunden iſt, fo kommt nod) in Frage, wie es mit den 

ſchriftlichen Erklärungen der Analphabeten gehalten werden 
foll. Wenn der Kläger einwendet, daß eine mit dem Namen 

des Verklagten unterzeichnete Widerſpruchs - Erklärung in der 

That nicht vom Verklagten herrühre, oder daß eine blos mit 

Handzeichen ſtatt der Unterſchrift verſehene Erklärung als eine 

ſchriftliche Erklärung des Verklagten nicht gelten könne, ſo 

wird er damit gehört werden müſſen. Es wird alſo der Fall 
entftehen, wo über die Zuläſſigkeit des Kontumazial - Verfah- 

rens verhandelt und entſchieden werden muß, es werden alſo 

fic) Weiterungen aufthun, die bisher gar nicht gekannt worden 

find und die gar nicht vorkommen können, wenn das Erſchei- 

nen oder Nicht-Erſcheinen im Termine über den Eintritt des 
Kontumazial-Verfahrens den Ausfhlag giebt. 

Wie endlich die Einwendungen des Verklagten zu ſtehen 
kommen, wenn er keinen Widerſpruch erhoben hat, darüber 
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ſchweigt das Geſet. Cs kann darin der Verklagte des Bagaż 
tellproceſſes doch füglich nicht ſchlechter geſtellt werden, als der 
Verklagte des Mandatsproceffes,*) welder die Präſumtion, et- 
was ſchuldig zu ſein, ſchon wider ſich hat. Es würde zu einem 
auffallenden Kontraſte führen, wenn derjenige, der aus einer 
öffentlichen Urkunde im Mandatsproceſſe wegen eines Ba- 
gatell- Objekts belangt wird und ſchweigt, ſeine Einwendun- 
gen für ein Separatverfahren behält, während derjenige, der 
im Mandatsverfahren des Bagatellproceſſes wegen einer ganz 
unbeſcheinigten Forderung belangt wird, und ſchweigt, ale 
ler Einwendungen verluſtig ſein ſollte. Das im Bagatellpro- 
ceſſe zuläſſige Rechtsmittel der Reſtitution erſcheint nicht geeig- 
net, dieſen Kontraſt genügend auszugleichen und zu rechtferti- 
gen. Denn was recht und billig iſt, muß von Haus aus an- 
erkannt und feſtgeſetzt, nicht aber erſt durch Rechtsmittel erſtrebt 
werden. Wird dies als richtig zugegeben, der Verklagte des 
Bagatellproceſſes alſo zur Geltendmachung ſeiner Einwendun- 
gen im Separat-Proceſſe verſtattet, ſo werden durch das neue 
Verfahren, neben anderen Uebelſtänden, noch die Proceſſe ver- 
vielfältigt. 

V. 

Bon Wahrnehmung fistalifcer Intereſſen und 
Dem fistalifchen Unterfuchungsprocetje. We: 

Dritfnifż des Inſtituts der Staatsanwdlte. 

Die Verwaltung der Juſtiz hat mit den Intereſſen des 
Staats gar viele Periihrungspuntte. Wenngleich dem Richter 
durch das Geſet nicht gugemuthet wird, bei dergleichen Beriih- 
rungen die fistalifde Partei zu ergreifen, vielmehr, im Allge- 
meinen ſeine richterliche Unabhängigkeit, auch dem Fiskus gez 
genüber, gefegliche Anerkennung findet, fo iſt doc, nach der 
Beſchaffenheit mancher Proceßformen, die richterliche Thätigkeit 

*) Vergleiche Schering, Artikel 205. 206. Das Separatum fin- 
det im Mandatsproceſſe ohne Einſchränkung Statt. 



von der Wahrnehmung fistalifcher Intereſſen nicht: durc<gän- 

gig ſo ſtreng abgegränzt, um nicht, auf Koſten der richterlichen 
Selbſiſtändigkeit und Unpartheilichkeit, das Hinüberſtreifen 

von einem Gebiete in das andere zuzulaſſen. Hierzu bietet 

ins Beſondere der fiskaliſche Unterſuchungsprozeß die Gelegen- 

heit. Derſelbe gehört inſofern nicht der ſtrafrechtlichen Proce- 

dur an, als er nur folche Uebertretungen zum Gegenſtande hat, 

die, außer dem Bereiche des natürlichen Strafrechts, nur ge- 

wiſſe ſpecielle und poſitive Einrichtungen im Staate verlegen. 

Dergleichen Uebertretungen werden durc< Strafe gerügt, weil 

der Staat der verlebte Theil iſt, während ſie nicht gerügt 

werden, wenn eine Privatperſon der verletzte Theil iſt, oder als 

ſolcher gedacht werden könnte. Danach ſind bei den fiskali- 

ſchen Vergehen die Vermögens- und ſonſtigen ſpeciellen Inter- 

eſſen des Staats, — im Gegenfag der Intereſſen der Geſell- 
ſchaft , = die vorherrſchenden. 

Der fistalifhe Unterſuchungsproceß der allgemeinen Ge- 

richts-Ordnung läßt allerdings eine ſo ſcharfe Begränzung der 

Begriffe nicht erkennen, ihm dient mehr die Strafart und der 

Strafgrad zum unterſcheidenden Kennzeichen. Doch darum iſt 

nicht minder der Schuß fiskaliſcher Privilegien als der eigent- 

liche Qwed des fiskaliſchen Proceſſes herausgeſtellt worden. 

Die Gerichts - Ordnung hat ihr Strafverfahren aus den 

Elementen des Kriminal- und Civilproceſſes gemiſcht, ſie hat 

den größten Theil der Formen Beider dazu verwendet und ſo 

ein Verfahren mit überfüllten, läſtigen und ſchleppenden Pore 

men geſchaffen, das nad dem jedesmaligen Gegenſtande des 

Verfahrens, bei Steuer-Defraudationen, Injurien, Widerſet- 

lichkeit gegen die obrigkeitlichen Abgeordneten, Unterſuchungen 

gegen Beamte wegen reiner Dienſtvergehen, Forſt» und Jagd- 

Kontraventionen, ſich wieder in verſchiedene Formen zerſplittert. 

Bald iſt das Verfahren ein einſeitiges, mit oder ohne fiskaliſche 

Rechtsmittel,*) bald hat es ein zweiſeitiges Intereſſe mit oder 

ohne klägeriſches Rechtsmittel , **) bald iſt das Rechtsmittel 

*) 3. DB. Unterſuchungen wegen Dienſtvergehen — wegen Selbſt- 

hülfe. 

%X) 3. DB. wegen Injurien — Kontraventionen auf Privatjagden. 



dem Fiskus, bald der Privatperſon, die als Ankläger auftritt, 
zuſtändig, bald find die Rechtsmittel aus dem Kriminalredte, 
bald aus dem Civilredte hergenommen, Milderungsgefucy, 
weitere Bertheidigung, Reſtitution, Aggravation, Appellation, 
Reviſion und Nichtigkeitsbeſchwerde find zu einer bunten Man- 
nigfaltigkeit herbeigezogen und zum Theil für ihre Anwendbar- 
keit mit cigenthiimlichen abweichenden Eigenſchaften ausgeſtattet. 

Die Konkurrenz aller dieſer Formen macht das Verfahren 
haltlos und unſicher und die fiskaliſche Unterſuchung ift dieje- 
nige Procedur, in welcher verhältnißmäßig am meiſten geſchrie- 
ben und am wenigſten gehandelt wird, in welcher der Richter 
fich mit Widerwillen bewegt und welche den meiſten Verzöge- 
rungen und Fehlgriffen ausgeſett iſt, dieſe auch wirklich erfährt. 

Es erſcheint ſachgemäß, den fistalifchen Unterſuchungspro- 
ceß ganz aufzulöſen und ibn, ſoweit er Jujurien und Vermö- 
gensſirafen zum Gegenſtande hat, ganz zum Civilproceſſe oder 
zum Bagatellproceſſe, ſoweit er aber Freiheits- und andere Stra- 
fen nach fic) zieht, zum Kriminalproceſſe zu verweiſen. Hier- 
mit hat auch ſchon das Geſet vom 17. Juli 1846 , betreffend 
das künftige Strafverfahren beim Kammergerichte und dem 
Kriminalgerichte zu Berlin, begonnen, nur hat es, und zwar in 
8. 24., nicht blos die mit leichten Freiheitsftrafen bedrohten 
Vergehen, ſondern auch diejenigen, welche mit Geldſtrafe geahn- 
det werden, zum gewöhnlichen Strafverfahren verwieſen. 

Die Umformung des fiscalifden Proceſſes in der vorge- 
ſchlagenen Weiſe dürfte es mit ſich führen, daß ein beſonderer 
Vertreter der fiścalifhen Intereſſen berufen wird, der als Par- 
tei dem Richter gegenüber ſteht und. die Ausübung deſſen über- 
nimmt, was der Richter bieher von Amtswegen, alſo gewiſſer- 
maßen als fistalifhe Partei, zu wahren gehabt hat. Ein fol- 
cher fistalifher Anwalt dürfte für jedes Obergericht und für 
jeden Kreis beſtellt werden und es dürfte ihm überhaupt, nach 
dem Muſter der franzöſiſchen Gefesgebung, aud in allen Ci- 
vilproceſſen die Geltendmachung und Beſorgung der ſtaatlichen 
Intereſſen obliegen. Zu dieſem Swede würde er wenigſtens 
in der Regel an den öffentlihen Sißungen der Gerichte Theil 
zu nehmen haben und ohne Weiteres berechtigt ſein müſſen, 
alle gerichtlichen Akten unmittelbar in der Regiſtratur einzu- 
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ſehen. Das Zeitgemäße dieſes Inſtituts hat übrigens ſchon das 

vorhin erwähnte Gefeg vom 17. Juli 1846, ſowie das Geſet 

vom 28. Juni 1844 über das Verfahren in Eheſachen, aner- 

kannt und es ſteht ſeine weitere Yusbildung vielleicht bald zu 

erwarten. Die Funktionen des fiskaliſchen Anwaltes, in Be- 

zug auf das Civilverfahren, dürften darin beſtehen: 

1. daß er, ohne ſpeciellen Auftrag, in den zum Civilver- 

fahren zu verweiſenden Kontraventionsſachen die Rolle des Klä- 

gers und, wenn zugleich ein privatives Intereſſe dabei konkur- 

rirt und fich bereits in einer Klage geltend gemacht hat — 

wie zum Beiſpiel bei Beleidigung eines Beamten im Dienſte, 
bei Jagd - Kontraventionen auf. Privat - Grundſtü>en — die 

Rolle als Interwenient übernimmt; 
2. daß cr Namens des Fistus, jedoch vermöge beſondern 

Auftrags, die Prokuratur und Advokatur in allen Proceſſen 

beſorgt, in welchen der Fiskus klagt oder verklagt wird, wenn 

dieſe Proceſſe nicht eine Straffeſiſezung zum Gegenſtande 

haben ; 
3. daß er auf die Gefeglichłeit des Verhaltens der Par- 

teien achtet, ſtrafbaren Gerfuren, die bei Gelegenheit des Pro- 

ceſſes zur Sprache kommen, näher nachforſcht und fie anhän- 

gig macht, frevelhaftes Läugnen vor Gericht und Chikanen 

durch Anträge beim Gerichte rügt, endlich die Intereſſen folder 

Privatperſonen vor Gericht geltend macht, die aus erweislichen 

oder ſonſt bekannt gewordenen unverſchuldeten Urſachen nicht 

vertreten werden und deshalb Rechtsnachtheilen unterliegen 

würden ; 
4. daß er die Korreſpondenz mit den fistalifchen Behör- 

den, ohne Dazwiſchentritt des Gerichtes , übernimmt, in allen 

Fällen, wo dieſen Behörden über einzelne Rechts-Angelegenhei- 
ten Auskünfte zu ertheilen und Mittheilungen zu machen find; 

5. daß er in den Proceſſen , welche verfaſſungsmäßig von 

den fistalifhen Verwaltungs - Behörden in ihrem Reſſort in- 
firuirt und entſchieden werden müſſen, wie 3. B. die Anſprüche 

aus Kriegslieferungen, aus aufgehobenen Bannrechten 2c., als 

richterlicher Snfiruent, ſoweit dies nothig iſt, auftritt. 

Eine Vermehrung des Beamten - Perſonals würde durch 

die Einrichtung der Staatsanwalte nicht erforderlich werden, 

4 



50 

ſobald nur die Gefeggebung die fich ihr darbietenden Mittel 
benugt, durd Entlaſtung des Richterſtandes und Vereinfachung 
der Formen und der Schreiberei die jesigen umfangreichen Ar- 
beitskräfte der Gerichte anderweit zur Verfügung zu ſtellen. 
Die Gerichte aber würden an Selbfiftindigtcit , öffentlichem 
Vertrauen und freier Bewegung dasjenige gewinnen, was ihnen 
jegt dazu noch fehlt. 

VI. 

Bon den Mehtsmitteln. 

Die Nedhtómittel zerfallen in zwei Klaſſen: theils haben 
ſie den nächſten Zweć, das formelle proceſſualiſche Recht, 
mit andern Worten, das rechtliche Gehör, in den Fällen zu 
ſchüßen, wo es in Folge vermeintlichen Ungehorſams durch rich- 
terlichen Spruch verſchränkt worden und in dieſem Falle gehört 
das Rechtsmittel — die Reſtitution — vor denſelben Richter, 
der den nadtheiligen Ausfpruh gethan hat. Anderen Theils 
haben die Rechtsmittel das ſubſtantielle Recht zum Gegen- 
ſtande und gründen ſich darauf, daß der Richter eine unrichtige 
Entſcheidung gethan habe. Jn dieſem Falle tritt der obere 
Richter an die Stelle des erſten Richters. Zu dieſer Kathego- 
rie gehören Rechtsmittel in großer Zahl, wie ſie der preußiſche 
Proceß aufſtellt: Appellation, Revifton, Nichtigkeitsbeſchwerde, 
Rekurs , weitere Bertheidigung , Niederſchlagungs - Geſuch und 
Aggravations-Geſuch. Die Nothwendigkeit, alle dieſe Rechts- 
mittel nach Namen und Form von einander zu ſondern, kann 
nicht anerkannt werden. Es ſollte füglich nicht mehr als zwei 
Rechtsmittel geben, nämlich die Wiedereinſezung in den vori- 
gen Stand und die Berufung auf die höhere Inſtanz. 

1. Von der Wiedereinſezung in den vorigen 
Stand. 

Die Wiedereinſezung in den vorigen Stand iſt an eine 
zehntägige Friſt gebunden, muß auch während dieſer Friſt ge- 



rechtfertigt werden, während bie Appellation und die übrigen 

Nechtśmittel eine fehówóchentlihe Anmeldungs- und eine vierz 

wöchentliche Nedhtfertigungsfrifi, alſo cine zehnwöchentliche Frift 

für fic) haben. Cs iſt nicht erſichtlich, weshalb die Reſtitution, 

welche dod) gerade auf das Nichtverſchulden der Partei zurü>- 

geführt wird, alſo auf einem durchaus ſoliden Grunde beruht, 

gegen die übrigen Rechtsmittel in einen ſo großen Nachtheil zu 

ſtellen geweſen iſt. Nach den bisherigen Gefegen fand die Rez 
ftitution nur ſtatt, wenn erhebliche Hinderungsurſachen ange- 

geben und beſcheinigt worden. Die Verordnung vom 21. Juli 
1846 hat dies Erforderniß aufgehoben. Damit iſt das Weſen 

des Rechtsmittels, das in der Entſchuldigung des vermeintli- 
<en Ungehorſams beſteht, zerſtört und die natürliche Grund- 

lage demſelben genommen. Denn wer ungehorſam gegen die 
richterliche Ladung geweſen iſt, hat keinen Anſpruch darauf, 

daß ihm ſein Ungehorſam nachgeſehen werde, ihm ſogar, durch 

weiteres Hinausziehen eines begründeten gegneriſchen Anſpruchs, 
noch obendrein zum Vortheile gereiche. Augenſcheinlich hat 
die Verordnung vom Zl. Juli in dieſer Beziehung einen Rü>- 
ſchritt gethan. 

Dagegen hilft dieſelbe einem längſt gefühlten Bedürfniſſe 
ab, indem ſie nicht blos, wie bisher, gegen Kontumazialbeſcheide 

und Purifikations-Reſolutionen , ſondern auch dann die Reſti- 

tution zuläßt, wenn ein deferirter oder referirter Eid nicht ab- 

geleiſtet worden; denn in dieſem Falle fehlte es bisher durchaus 

an einer Remedur, wenn die Ableiſtung des Eides aus unver- 

ſchuldeten Urſachen unterlaſſen worden. Indeß iſt bei dieſer 
reformatoriſchen Vorſchrift des Geſees vom 21. Juli d. 3. 

doch zweierlei zu erinnern. Zunächſt nämlich ſoll, wenn ein 
deferirter oder referirter Cid nicht geleiſtet worden, binnen 10 

Tagen nad dem Termine reſtituirt werden. Es iſt nicht 

abzuſehen, weswegen hier anders verfahren werden ſoll, als bei 

Purifikations-Reſolutionen , bei denen die Wiedereinſezung 10 
Tage nad Behändigung des Reſoluts zugelaſſen wird. 
Denn die Purifikations - Reſolute gründen ſich gleichfalls auf 
einen Termin, in welchem der Cid geleiſtet oder nicht geleiſtet 
worden. Sodann ſicht auch die neue Beſtimmung mit der 

früheren Gefeggebung in Widerſpruch. Purifikations-Reſolute 
4* 
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können auch bei deferirten Ciden vorkommen, wenn ffe zum 

Erkenntniß gefiellt worden. Wird alſo 
1. bei deferirten Eiden die Friſt vom Terminstage ab, 

2. bei Purifikations = Reſoluten die Friſt von der Behändi- 
gung der Reſolution ab, 

berechnet, fo muß man fragen, was wegen der Friſt Rechtens 

ſei, wenn ein zum Erkenntniß geſtellter deferirter 

Eid nicht geleiſtet und demnächſt das Puvrifitations = Refolut 

abgefaßt worden? Es liegen hier die Requiſite beider Fälle 
zugleich vor. 

Ueberhaupt aber ſollte die Reſtitution nicht gegen den Ver- 
lauf einer Friſt, ſondern gegen die darauf gegründete richter- 

lihe Entſcheidung eintreten, mithin von letzterer ab berechnet 

werden. Denn jedes Rechtsmittel fest eine Berlegung voraus; 

dieſe iſt hier nicht eher vorhanden, als beim Ausſpruche des 

Richters über den Rechtsnachtheil. Die Verſäumniß an und 

für fich verletzt nicht, ſie wird gar oft — wenn 3. B. die For- 
men des Behändigungsſcheins nidt in Ordnung find — dem 

Ausbleibenden unſchädlich werden und ſein Rechtsmittel ganz 
überflüſſig machen. 

Die Reſtitution iſt endlich einer ſachgemäßen Ausdehnung 

fähig, wenn fie gegen alle Entſcheidungen erſter Inſtauz zugez 

laſſen würde, die wegen einer Verſäumniß in Beibringung be- 

ſtimmter Thatfa<en und Beweismittel nachtheilig ausgefallen 

find. Dadurh würden die neuen Thatſachen und Beweismit- 

tel bei der koſtſpieligeren und zeitraubenderen Appellation 

größtentheils ausgeſchieden werden und in dasjenige Gebiet 
verwieſen, zu welchem ſie nach der Natur der Sache gehören. 
Dabei verſteht es ſich freilich, daß der Verletzte nicht auf die 

Reſtitution als das alleinige Rechtsmittel beſchränkt werden 
dürfte, da er vielleicht Gründe- haben mag, die Entſcheidung 
des erſten Richters noch zugleidh in anderer Weiſe, alſo durch 
Berufung auf eine höhere Entſcheidung, anzufechten. 

2. Von der Berufung auf die höhere Inſtanz. 

An keiner Materie des preußiſchen Proceßrechts iſt von 
der Gefeggebung fo viel gebeſſert und geformt worden, als an 
der Lehre von den Rechtsmitteln. Die Vorſchriften der allge- 



meinen Gerichts - Ordnung find modificirt worden dur die 

Allerhöchſte Kabinets = Order vom 8. Auguſt 1832, betreffend 

das Rekurs - Verfahren gegen Erkenntniſſe der Untergerichte 

in Bagatellfahen, durc< die Verordnung vom 14. Dezember 

1833 über die Reviſion und Nichtigkeitsbeſchwerde, durd die 

Verordnung vom 5. Mai 1838, betreffend die Inſinuation der 

Erkenntniſſe und Einlegung der Rechtsmittel, dur die 
Verord- 

nung vom 11. Juni 1828, betreffend die Anwendung der Rechts- 

mittel des Civilproceſſes auf Unterſuchungen wegen Steuer= 

vergehen, durc< die Deklaration vom 6. April 1
839, betreffend 

die Rechtsmittel der Reviſion und Nichtigkei
tsbeſchwerde, durch 

die dazu gehörige Inſtruktion vom 7. April 1839, durc die 

beiden Verordnungen vom 21. Juli 1843, von 
denen die erfte 

das Verfahren bei Einlegung der Rechtsmitte
l, die zweite die 

Grundſäte über die Berechnung des Streitgeg
enſtandes betrifft, 

endlich durch die Verordnung vom 21. Juli 1846 über
 das Ver- 

fahren in Civilproceffen. Alle dieſe Geſetze find organiſch, jedes 

ändert, verboufiindigt, deklarirt das andere nach 
dieſer oder jener 

Richtung, ſie häufen Form auf Form und bilden, zuſamm
en- 

gehalten mit der Gerichtsordnung, ein Durcheinander, das nur 

durch ein angeſtrengtes theoretiſches Studium entwirrt und 

geordnet werden kann. Dabei ergiebt ſich denn, daß dieſer 

ungefügige Stoff auch die verſchiedenſten Formen und Prin- 

cipien in ſich ſchließt. 

Der Weg der Rechtsmittel ſollte füglich von der Gefeg- 

gebung fiets gebahnt und zugänglich gehalten werd
en, um gegen 

Irrthum und Ungerechtigkeit ein ſicheres Schutzmittel abzuge- 

ben und das Anſchen des Geſetzes aufrecht zu erhalten. Nur 

das Echte und Wahre ſollte auf dieſen Weg gebracht werden 

dürfen. Es kann aber dem Zwede unmöglich entſprochen 

werden, wenn die Gefesgebung ſelbſt durch Häufung entbehrli- 

<er Formen die Rechtsverfolgung erſchwert, Irrthümer und 

Mißgriffe erzeugt und der Hartnäckigkeit und Chikane Zu- 

fluchtgörter gewährt. 

Es iſt ſichtbar, daß die Verordnung vom 21. 
Juli 1846 

das Bedürfniß der Ausgleichung der Formen erkan
nt hat. Dies 

ergeben die Anordnungen, daß die beim Gerichte erſter In- 

ſtanz zu bewirkende Anmeldung der Rechtsmittel 
ohne beſondere 
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Form und ohne Bezeichnung des fpeciellen Rechtsmittels ge- 
ſchehen darf, daß, mit Ausnahme der ſchleunigen Proceßarten, 
die Rechtfertigung allemal dem in Berufung genommenen hoz 
heren Gerichte zugewieſen wird, daß dieſe Rechtfertigung ſtets 
die Beſchwerdepunkte angeben müſſe, widrigenfalls das Rechts- 
mittel verloren gehe, daß für alle Appellationen ein und daſ- 
ſelbe Verfahren vor dem Appellationsrichter Statt findet, auch 
das bisherige zeitraubende und nach Verhältniß der verwende- 
ten Arbeitskräfte meiſt unfruchtbare ſchriftliche Referiren durch 
zwei Referenten für fortfallend erklärt wird. Auch für die Re- 
viſion und Nichtigkeitsbeſ<hwerde werden ausgleichende Vor- 
ſchriften gegeben und es werden beide Rechtsmittel in Betreff 
der Formen des Verfahrens auf gleichem Fuße behandelt. 

So gern auch die wohlthätigen Tendenzen des Geſetzes 
anerkannt werden, die hierin ſich kund geben, ſo muß dagegen 
dod) geltend gemacht werden, daß fie ihre Aufgabe nicht um- 
faſſend genug gelóft und für ihren Zwed ſolche Mittel gewählt 
haben dürften, die an die Stelle der alten Uebel neue fegen. 

Zunächſt wäre eine folche Beſchaffenheit des neuen Ver- 
fahrens wünſchenswerth geweſen, die es geſtattet hätte, auch 
das Nedhtsmittel des Rekurſes in dieſes Verfahren hereinzu- 
ziehen und ſeine Iſolirung aufzuheben. 

Ferner erſcheinen die Vorſchriften über Anmeldung und 
Rechtfertigung der Rechtsmittel inſofern nicht ſachgemäß, als 
nunmehr zweierlei Akte mit verſchiedenen Formen, mit zweier- 
lei Friſten, bei zweierlei Behörden vorgenommen werden miifz 
fen, um bei der höheren Inſtanz Gehör zu finden. Denn das 
Nechtśmittel ſoll nunmehr bei dem Gerichte erfter Inſtanz 
(formlos) angemeldet werden und zwar binnen 6 Woden. 
Dann foll eś anderweit binnen 4 Woden bet dem Richter 
der höheren Inſtanz gerechtfertigt werden und zwar durch die 
Schrift eines öffentlichen Sachwalters mit Ausſchließung der 
protokollariſchen Form. Wie leicht iſt es, hierin zu irren, die 
Friſten, die Behörden, die Formen mit einander zu verwechſeln 
und des Rechtsmittels dadurc< verluſtig zu werden? Es iſt 
wünſchenswerth, die Rechtsmittel auf das ſolide Bedürfniß zu 
beſchränken, jedoch kann dies nicht durch Hinderniſſe erzielt 
werden, die man, als Rechtsformen, ihnen in den Weg legt. 
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Im Gegentheile, Eine gute Rechtspflege wird ſtets fiir geho- 

tig begründete Beſchwerden ihre Thür offen halten müſſen 

und ſich nicht erſt hinter den Jrrgängen und Zwiſchenthüren 

der Formen und Friſten aufſuchen laſſen, wie ſchon oben be- 

merkt worden. 

Wenn die Verordnung weiter fefifegt, einmal, daß es bei 

der Anmeldung des Rechtsmittels auf die Benennung deſſelben 

nicht ankomme, dann, daß der Richter , auf erfolgte Anmel- 

dung, die Akten ſofort an das Gericht höherer Inſtanz abzu- 

ſenden habe, ſo treten, ſobald in der That das gewählte 

Rechtsmittel nicht namhaft gemacht worden iſt, die Zweifel 

hervor, wie denn der Richter erſter Inſtanz, nach der heutigen 

Rechtslage, die Zuläſſigkeit des Rechtsmittels prüfen könne, 

ſobald er nicht erfährt, welches Rechtsmittel gewählt worden 

und was der Gegenſtand der Beſchwerde fei. Wenn 3. B. 

eine aus mehreren Punkten beſtehende Forderung von 100 

Nthlr. eingeklagt und zurü&gewieſen worden 
iſt, ſo findet die 

Appellation oder der Rekurs Statt, jenachdem die Beſchwerde 

nur einen Theilbetrag von 50 Rthlr. und 
weniger , oder aber 

jenachdem ſie mehr betrifft. Wie iſt es da möglich, daß der 

Richter bei Anmeldung des Rechtsmittels über deſſen Zulaſſung 

entſcheide; ſobald er nicht die Materialien dazu beſitzt, und 

wohin ſoll er die Akten ſenden, ſobald er nicht weiß, an welche 

Behörde, ob an den Rekursrichter, oder den Appellationśrihter 

fich der Anmeldende mit der Rechtfertigung des Rechtsmittels 

weiter wenden mag? Denn, wenn der Anmeldende mit ſeiner 

Rechtfertigung nicht auf die richtige Behörde trifft, ſo hat er 

das Rechtsmittel verloren und das Umherſenden der Akten iſt 

nuglos geweſen. 

Ein weiterer Uebelſtand erwadft daraus, daß Akte, die 

von Haus aus zuſammengehören und bisher nur als zufällig - 

getrennt erſchienen find, nämlich die Anmeldung und 
die Recht- 

fertigung des Nechtómittels, jegt in nothwendiger Trennung 

fich gegenüber ſtehen, indem ſie fic) nach Zeit, Form und Bee 

hörigkeit ſcheiden. 
In die Streitverhandlung zweiter Inſtanz ſelbſt hat die 

Verordnung vom 21. Juli 1846 allerdings die erwünſchte 

Einheit gebracht, indem fie dieſelbe ausſchließlich dem Appella- 



tionśrichter zuweift. Es iſt jedoch zu bezwcifeln, dag cin raz 
ſcherer Gang der UAppellationsfaden erreicht werden wird. Die 
nach 8 49. der Berorbn. vom 1. Juni 1833 der mündlichen 
Verhandlung jedesmal vorauszuſchi&ende ſchriftliche Darſtellung 
der Sachlage wird fich zu einer Hemmniß des Verfahrens 
ausbilden. Dieſe ſchriftlichen Relationen find für die zweite 
Inſtanz, welche ein bereits angewachſenes Material antrifft, 
nod um fo zeitraubender, je wahrſcheinlicher die Annahme iſt, 
daß gerade in den nunmehr auch mündlich zu verhandelnden 
zufammengefcgten und verwickelten Nedhtsfachen eine Häufung 
der Termine zum mündlichen Verfahren eintreten wird, ſo daß 
das mehrmalige Referiren und die zur Faſſung des Beſchluſ- 
ſes zu verwendende Zeit wohl ebenſo wie früher erforderlich 
werden dürfte. 

Dabei iſt noch in Anſchlag zu bringen, daß die bisherigen 
Spruch - Referate, zur Abkürzung der Sache, in Urtelsform 
haben ausgearbeitet und als Urtel haben verwendet werden 
können, was bei den Terminsreferaten nicht angeht. Ferner 
iſt es eine Mehrarbeit, daf nah dem Gefege vom 21. Juli 
1846 in fóleunigen Proceßſachen die Antwort auf die Necht= 
fertigung der Appellation vor verſammelten Rollegio zu Proz 
totoll genommen werden muß. “ 

Um ein einfaches und der Sache angemeſſenes Verfahren 
in Betreff der Rechtsmittel zu finden, dürfte von den nachſte- 
henden Geſichtspunkten ausgegangen werden müſſen: 

Die beſonderen Formenkreiſe der einzelnen Rechtsmittel, 
der Appellation, Reviſion , Richtigkeitsbeſchwerde und des Re- 
kurſes dürften aufzuheben ſein, fo daß dieſe Rechtsmittel in 
eine Grundform gebracht werden, die man als « Berufung 
auf die höhere Inſtanz« bezeichnen könnte und welche nur inſo- 
fern Unterſcheidungen nöthig machen würde, als die Berufung 
an die zweite oder an die dritte Inſtanz gerichtet oder endlich 
über einen Gegenſtand von 50 Rthle. oder weniger erhoben 
wird. Dagegen dürften Reviſion und Nichtigkeitsbeſchwerde 
ganz mit einander zu verſchmelzen fein. Die Nothwendigkeit, 
Unterſcheidungen, wie die angegebenen, ferner fortbeſtehen zu 
laſſen, hebt den beabſichtigten Zwe jenes Vorſchlags keines- 
wegs wieder auf. Denn es iſt ſ<on Gewinn, wenn durch 



Einheit des Namens den Irrungen und Zweifeln begegnet 

wird, die ſich an die Verſchiedenheit der Begriffsbeſtimmungen, 

der Bedingungen, der Formen und der Behörigkeitsverhältniſſc 

anknüpfen. Unter dem Kollekriv-Namen gelangt jedes Rechts- 

mittel fider dahin, wohin es verfaſſungsmäßig gelangen ſoll 

und vermeidet alle Irrungen, zu denen unrichtige Wahl oder 

Bezeichnung führen. 

Die Friſt für das Rechtsmittel dürfte auf 8 Wochen zu 

verkürzen ſein. Es erſcheint nicht begründet, auf Koſten des 

in erſter Inſtanz obſtegenden Theiles dieſelbe auf 6 Woden 

auszudehnen. 

Ferner dürfte die bloße Willkür von dem Recdtsmittel 

auszuſchließen ſein, ſoweit fie als folhe erkannt werden kann. 

Es will der natürlichen Anſchauung nicht einleuchten, wie 

es der Partei freiſtehen möge, nach ihrem bloßen Belieben 
dem 

richterlihen Spruche, alſo der Autorität des Staates, eine 

* völlige Nichtachtung entgegen zu ſetzen. Denn anders kann 

die durch nichts begründete Berufung auf die höhere Inſtanz 

nicht <harakteriſirt werden. Man fragt mit Recht, weshalb 

fich denn erſt der Richter mit ſeinem Ausſpruche bemühe, wenn 

es der Willkür der Partei überlaſſen iſt, ob ſie den Ausſpruch 

wolle gelten laſſen oder nicht, und es darf behauptet werden, 

daß diejenige Partei auf weiteres Gehör keinen begründeten 

Anſpruch hat, die es ſich nicht einmal zum Bewußtſein zu brin- 

gen vermag, worin das Unrecht ſieXe, das ihr, nah ihrem Ver-
 

meinen, durch den Ausſpruch des Richters zugefügt worden iſt. 

Die Geſeßgebung iſt bisher ſchr nachſichtig geweſen, fie 

läßt im Allgemeinen und auch neuerdings in der Verordnung 

vom 21. Juli 1846 die bloße Willkür zu, denn daß, wie ſchon 

die Verordnung vom 1. Juni 1833 erfordert, die Beſc<hwerd
e- 

punkte = nicht die Beſchwerdegründe — angegeben werden 

müſſen, ſchließt die Willkürlichkeit noch nicht aus. Dagegen 

hat die Verordnung vom 14. Dezember 1833 in Betreff der 

Nichtigkeitsbeſchwerde gleiche Grundfage zur Anwendung ge- 

bracht, wie diejenigen, welche oben geäußert worden find. Sie 

knüpft die Zulaſſung und den Erfolg dieſes Rechtsmittels an 

die Geltendmachung und Bewahrheitung gewiſſer Umſtände, 

aus denen der angefochtene Ausſpruch ſo verdächtig wird, 



ee 
daß fich der höhere Richter an den Plaß des vorigen ſezt und 
einen neuen Ausſpruch thut. 

Es iſt zu wünſchen, daß daſſelbe Princip auf alle Beru- 

fungen an die höhere Inſtanz ausgedehnt werde. 
Bei der Nichtigkeitsbeſ<werde iſt jedoch die Prüfung über 

die Zulaſſung von der Prüfung über Begründung und Erfolg 
des Rechtsmittels nicht nach Zeit und Ort geſchieden. Beides 
geht von dem Geheimen Ober-Tribunale aus, und zwar unter 
Einem, ſobald die Vorlegung zum Spruche geſchehen iſt. Ob 
alſo die fich beſchwerende Partei zum Gebrauche des Rechts- 
mittels überhaupt zuzulaſſen geweſen, kann erſt hinterher, 
durch das Endurtel ſelbſt, herausgeſtellt werden. Dies erſcheint 
nicht ſachgemäß und führt dazu, daß Rechtsmittel , die nicht 
mit den geſetzlichen Erforderniſſen verſehen find, eine Berüc>k- 
fichtigung und Erörterung finden, die fie nicht verdienen, daß 
ſie die Zeit und Kräfte der Richter unbefugt in Anſpruch neh- 
men und das Endergebniß des Proceſſes in die Länge ziehen. 

Es dürfte alſo nöthig ſein, für die Berufung auf die hö- 
here Inſtanz gewiſſermaßen einen Eingang zu bilden, an wel- 
hem die Partei ſich wegen Zulaſſung zum Rechtsmittel ausweifen 
möge und ihr der Zutritt ganz verſagt wird, ſobald ſte dazu 
geſetzlich nicht berechtigt iſt Zu dieſem Zwecke würden die Merk- 
male der Zuläſſigkeit in äußerlicher Erkennbarkeit dargeſtellt 
werden müſſen. Hierzu giebt die Verordnung vom 14, De- 
zember 1833 bereits das Material und die Anleitung. Sie 
bringt die Gründe der Nichtigkeitsbeſchwerde in zwei Kathego- 
rien und unterſcheidet die Beſchwerde über das materielle Un- 
tect von der Beſchwerde über das formelle Unrecht. Dieſer 
Unterſchied dürfte im Allgemeinen feſtgehalten, nur dürfte da- 
bei nicht als durchaus leitend anerkannt werden, ob das ver- 
lezte Geſet im Landrechte oder in der Proceßordnung enthal- 
ten iſt, vielmehr nur zu unterſcheiden ſein, ob der Stoff oder 
die Form angeklagt wird. Es kommen alſo die Erforderniſſe 
des Einlaſſes dahin zu ſtehen: 

1. daß behauptet wird, der Richter habe unrichtig ent- 
ſchieden, indem ſeine Entſcheidung entweder gegen das Geſeß 
oder gegen die Lage der Akten verſtoße. In dieſem Falle 
würde das in Bezug genommene Gefeg oder die Stelle der 



Akten, gegen welche verſtoßen worden, ſpeciell angegeben und 

aus den Entſcheidungsgründen nachgewieſen werden müſſen, 

daß die Verlezung des Gefeges oder der Sachlage es geweſen 

ſei, auf welche die nachtheilige Entſcheidung ſich ſtütze. 

Auf dieſem Wege muß die fich beſchwerende Partei der 

Gründe ihrer Beſchwerde ſich bewußt werden und darüber Priiz 

fung anſtellen, anſtatt, wie bisher, blindlings das Rechtsmittel 
zu ergreifen. 

2. Außerdem würde der Einlaß zum Rechtsmittel dann 

zu geſtatten ſein, wenn behauptet und aus den Akten erweis- 

lih gemacht wird, daß der Richter entweder im Laufe des 

Verfahrens oder bei der Entſcheidung folche äußere Formen 
des Proceſſes verletzt habe, die, wäre ihre Verletzung nicht 

geſchehen, wahrſcheinlicher oder möglicher Weiſe eine andere 
Entſcheidung zu Wege gebracht haben würden. 

Hierher gehört 3. B. der Fall, wenn nicht die vorgeſchrie- 
bene Anzahl von Richtern an der Entſcheidung Theil genom- 
men hat. Der Entſcheidung mag alsdann kein direkter Vor- 
wurf zu machen ſein, ſie wäre aber vielleicht anders ausgefal- . 

len, wenn die gehörige Zahl von Richtern geſtimmt hätte. Die 

ſich beſchwerende Partei hat alsdann Anſpruch darauf, daß 
nochmals in der höheren Inſtanz über die Sache entſchieden 
werde. Zu derſelben Kathegorie gehören die meiſten, in der 
Verordnung vom Ll. Dezember 1833 unter Verletzung der 
weſentlichen Proceßvorſchriften inbegriffenen und aufgezählten 

Nichtigkeitsgründe. 

Die Zuläſſigkeit der Berufung auf die höhere Inſtanz, 
wenn der Gegenſtand der Beſchwerde 50 Rthülr. oder weniger 
beträgt, dürfte ſic) auf die angeführten beiden Fälle beſchrän- 
ken. (Rekurs.) 

Die Berufung auf die höhere Inſtanz, wenn der Gegen- 
fland der Beſchwerde mehr als 50 Sithlr. beträgt, (Appellation) 
dürfte jedom nod) aus einem dritten Grunde zuläſſig ſein, 
nämlich dem: 

3. daß Thatſachen und Beweiſe vorgebracht werden, die 
in der erſten Inſtanz nicht vorgekommen ſind und in deren 

Nichtvorhandenſein oder Nicht - Erweiſe der nachtheilige Inhalt 



des Erkenntniſſes begründet wird, oder welche die Thatſachen, 
auf welche die Entſcheidung ſich ftiigt, zu entkräften beſtimmt find. 

Es iſt bereits oben die Anſicht ausgefproden worden, daß 
der jest vorausgefegte Fall eigentlich zu dem Gebiete der Wie- 
dereinfegung in den vorigen Stand gehöre. Daraus geht 

hervor, daß, wenn derſelbe Fall dem Rechtsmittel der weiteren 
Berufung untergelegt werden ſoll, die Zulaſſung zum ferneren 
Gehör in gleicher Weiſe begründet werden müßte, wie bei der 
Wiedereinſezung, nämlich durc< glaubhafte Entſchuldigung der 
bisherigen Verſpätung. Wer abfichtlich im Laufe der erſten 
Inſtanz erhebliche Thatſachen und Beweiſe dem Richter vor- 
enthält, hat auf die Geltendmachung derſelben in der höheren 
Inſtanz keinen Anſpruch und die heutige Gefeggebung dürfte 
zu weit gehen, indem fte die Anbringung neuer Thatſachen 
und Beweife für die zweite Inſtanz ohne Beſchränkung ge- 
ſtattet. Dem Richter zweiter Inſtanz wird dadurch gewiſſer- 
maßen eine konkurrirende Gerichtsbarkeit eröffnet, welche dem 
Princip des Inſtanzenzuges fremd iſt. 

Bei der Berufung auf die dritte Inſtanz, bei welcher 
ſchon die heutigen Geſetze keine neuen Thatſachen und Beweis- 
mittel zulaſſen und der eben erwähnte dritte Grund der Zu- 
laſſung des Rechtsmittels ganz wegfallen dürfte, erſcheint auf 
der anderen Seite, in Betreff der beiden erſien Gründe, die 
Beſchränkung ſachgemäß: 

- »daß überhaupt ein dritter Spruch nur dann eintritt, wenn 
die Richter der früheren Inſtanzen verſchieden geurteilt 
haben. « 

Iſi dies nicht der Fall, haben alſo die Richter beider 
Inſtanzen ganz gleich geurteilt, fo iſt die Anklage des erfien 
Spruchs bereits durch die vom zweiten Richter angeſtellte Prü- 
fung und Entſcheidung gehoben, und es waltet kein Grund 
vor, die Erneuerung der Anklage durch Zulaſſung eines weite- 
ten Rechtsmittels zu geſtatten. Haben dagegen die Richter 
verſchieden geurteilt, ſo iſt es wünſchenswerth, noch einen dritten 
Richter als Obmann dann eintreten zu laſſen, wenn ſich 
im Uebrigen die Berufung auf die höhere Inſtanz begründen 
läßt. In dieſer Weiſe würden die Rechtsmittel der Reviſion 
und Nichtigkeitsbeſchwerde in einander aufgehen. Zur Tren- 



nung beider Nedtómittel dritter Inſtanz ſcheint von Haus aus 

kein innerer Grund vorgewaltet zu haben. 

Mit jedem Rechtsmittel dürfte, außer den fhleunigen 

Procefarten, die Suspenfion der Bollftredung des angefothtez 

nen Urtels verbunden werden. Dies läßt ſich auch rechtfertigen, 

ſobald in der vorgeſchlagenen Weiſe das Rechtsmittel gehörig 

begründet und die Willkürlichkeit der Berufung nah Möglich- 

keit verſchränkt wird. Die proviſoriſche Vollſtre&barkeit der 

Urtel nach den beſichenden Geſetzen — nämlich bei Einlegung 

des Rekurſes und der Nichtigkeitsbeſchwerde — führt überdies, 

wenn in der höheren Inſtanz abändernd entſchieden wird, zu 

viclfaden Verwirrungen und Mißverhältniſſen und es erſcheint 

auch nicht folgerichtig, daß die keiner weiteren Rechtfertigung 

bedürfende, mithin ganz willkürliche, Berufung auf die Revi- 

fion die Vollſire>barkeit ferner ſuspendirt, während die an 

beſtimmte Gründe geknüpfte und den angefochtenen Nichter- 

ſpruch verdächtigende Nichtigkeitsbeſchwerde die Rollfiveung 

nicht aufhalten ſoll 

Was endlich das Verfahren bei der Berufung auf die 

höhere Inſtanz anbetrifft, ſo dürfte die Anmeldung und Redjt- 

fertigung allemal vor den höheren Richter gehören. Es iſi 

natürlich, daß die Partei fich an diejenige Behörde wende, 

deren Schuß ſte beanſprucht, nicht aber an diejenige, über 

deren Entſcheidung ſie ſich beklagt und die ſie verdächtigt. 

Die Abweichung des poſitiven Geſetzes von dieſem Geſetze des 

Natürlichen zieht Mißverſtändniſſe, Schreibereien und Verluſte 

für die Parteien nach ſich. Ebenſo dürfte jede Inſtanz ihre 

Entſcheidungen ſelbſt den Parteien eröffnen. Jedenfalls er- 

ſcheint das auf 8. 51. der Verordn. v. 1. Juni 1833 fich 

gründende Verfahren, wonach die ſelbſt auf mündliche Ver- 

handlung in 2. Inſtanz ergehenden Urtel behufs der Publi- 

kation in die erſte Inſtanz zuriić geſandt werden müſſen, une 

bequem und nicht ſachgemäß. 

Binnen 3 Wochen nod erfolgter Behändigung des Urtels 

dürfte das Nechtsmittel durd eine ſchriftliche Erklärung in 

der Gerichtsſchreiberei des höhern Gerichts angemeldet und 

darüber ſofort eine Beſcheinigung ertheilt werden, ein Duplikat 

der legteren auch dem Gerichte erſter Inſtanz zuzufertigen ſein, 
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damit daſſelbe ſogleich die Akten einſende, mit einer zweiten 
Friſt von 3 Wochen (— damit inzwiſchen die Akten aus der 
erſten Inſtanz herbeigeſchafft werden —) dürfte die Rechtfer- 
tigung des Rechtsmittels erfolgen und zwar dadurch , daß die 
Partei einem für Geſchäfte dieſer Art abgeordneten Richter, 
dem ſchon vorher die auf Grund der Anmeldungen eingeſandten 
Akten vorzulegen ſein würden, ihre Beſchwerdeſchrift übergiebt. 
Dieſer Abgeordnete würde dann ebenſo, wie dies in Betreff 
der Annahme und Einſchreibung der Klagen bereits vorge- 
ſchlagen worden iſt, die Zulaſſung zum Rechtsmittel nach den 
hierüber gegebenen äußeren Merkmalen zu prüfen haben. 

Erſcheint danach die Zulaſſung zum Rechtsmittel gerecht= 
fertigt, fo dürfte der Abgeordnete, wenn es fich um ein Baga- 
tell- Objekt oder um die Berufung auf die dritte Inſtanz 
handelt, den Schriftwechſel ſogleich einzuleiten haben. Iſt daz 
gegen von der Berufung auf die zweite Inſtanz die Nede, fo 
dürfte er mit dem Einſchreiben der Berufung zur mündlichen 
Verhandlung vorgehen und es dürfte bei der Legteren nach 
gleichen Grundſätzen zu verfahren ſein, wie bei der mündlichen 
Verhandlung der erſten Inſtanz. 

VIL 

Von der Wechtshiilfe. 

Sehr viele Proceffe haben ihre Entſtehung nicht in der 
Qweifelhaftigteit des Rechts, ſondern in dem Unvermögen deg 
Verpflichteten. Beſonders in dieſen Proceſſen beginnt das 
hauptſächliche Geſchäft des Richters mit dem Exekutions - Ge- 
ſuche. Aber auch in den eigentlichen Streitſachen wird die 
richterliche Thätigkeit durch die Erekution ſehr in Anſpruch ge- 
nommen, und in den wenigſten Fällen iſt es mit dem Geſuche 
um Exekution und mit der vom Richter darauf zu erlaſſenden 
Verſügung abgethan. Die Geſuche find oft nicht beſtimmt 
und vollſtändig genug gefaſſt und, in anderen Fällen, der 
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Sentenz nicht genau entſprechend, ſie werden ſchriftlich zuriić 
gewieſen, demnächſt werden fle wiederholt und es werden 

Gegenvorftellungen gemacht. Oft iſt es der Verpflichtete, der 

gegen die Zulaſſung der Exekution Einſpruch thut, ihre Quriid- 

nahme oder Modifikation bewirkt, oft find es dritte Perſonen, 

die fich bei der Exekution betheiligen und Anträge machen. 

Bald handelt der Exekutor zu langſam und nachſichtig, bald 

zu raſch und zu ſtrenge, es wird beim Gerichte Beſchwerde 

geführt und es muß wiederholt geprüft, unterſucht und ſchrift- 

lider Beſcheid ertheilt werden. 

Alle dieſe richterlichen Geſchäfte werden im Wege der 

gewöhnlichen Dekretur beſorgt, fie haben bei den Untergerichten 

einen Umfang erreicht, der, was die Bagatellproceſſe betrifft, 
oft denjenigen Geſchäften gleichkommt, die in der Inſtruktion 
und Entſcheidung der Proceſſe ſelbſt beſtehen. Be größer dieſe 

Geſchäftsmaſſe wird, deſto weniger iſt die gewöhnliche Geſchäfts- 

Einrichtung auf ihre Bearbeitung anwendbar. Die Thätig- 

keiten des Regiſtrators bei der Sonderung, Eintragung und 

Vorlegung der Geſuche, des Dezernenten bei der Verfügung 

und bei Reviſion der Expedition, des Dirigenten bei der Super- 

reviſion und Unterſchrift, des Expedienten, des Kopiſten, oft 

der Kaſſenbeamten, endlich die des Botenmeiſters und des Boten 

ſelbſt, bilden eine Reihe, deren Durchlaufen ſelbſt dann, wenn 

an keinem Punkte erhebliche Hinderniſſe eintreten, für die große 
Maſſe der gewöhnlichen Geſchäfte, eine Zeit von mehreren 

Wochen erfordert. 

Dies zeitraubende , mit Schreiberei verknüpfte, durch Die 

Hände ſo vieler Beamten ſich hinziehende Verfahren erſcheint 
am wenigſten da richtig angewendet, wo, nachdem die Stadien 

der Ungewißheit und Zweifelhaftigkeit des Nedhteś durdlaufen 

worden und für die Pflege des Rechts ein feſter Grund ge- 
wonnen iſt, nunmehr eine kräftige Hülfe in Bereitſchaft ſein 
ſollte. Ueberdies giebt es keinen Zweig des gerichtlihen Ge- 
ſchäftsweſens , bei welchem ſo vielfache und ſcharfe Berührun- 
gen entgegengeſeßter Intereſſen eintreten, als bei der Exekution 

und deshalb muß gerade hier die Thätigkeit des Gerichtes mit 

Schnelligkeit und Schärfe eingreifen, wenn nicht die zu ſchüz- 

zenden Intereſſen der Verletzung oder dem Verluſte ausgefest 
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werden ſollen. Aus dieſen Urſachen hat denn auch das pete 

ſönliche und ſchriftliche Suppliciren bei Gelegenheit der Exeku- 

tionen kein Maß und Ziel: das Bedürfniß des Publikums 
ſucht fich Auswege, weil nach den gemachten Erfahrungen der 

Weg des gewöhnlichen Geſchäftsverfahrens keinen entſprechend 
raſchen Erfolg verheißt. 

Wenn die Bearbeitung und Entſcheidung der Bagatell- 

proceß-Sachen einem Einzelrichter anvertraut wird, fo hat cs 
nod um fo weniger Bedenken, auch die Leitung der Exekution 

in ſolchen Rechts-Angelegenheiten dem Einzelrichter zu übertra- 
gen. Es dürfte ſogar dieſe Uebertragung auf alle Exekutions- 
Maßregeln in den größeren Redhtsfachen ohne Beſorgniß aus- 

gedehnt werden, da dem CEvekutionsridter in dem zu vollſtrek- 

kenden Judikate eine feſte Haltung gegeben wird und die 

Handhabung der inſtruktiven Vorſchriften über die Hülfsvoll- 
firedung in der Regel keine Schwierigkeiten hat. Zn Fällen 
des Zweifels oder der Beſchwerde dürfte der Beſchluß des Ge- 

richts-Kollegiums vorbehalten werden. Durch dies Verfahren 

würde für die Eretutions= Inſtanz. daſſelbe gewonnen werden 
können, was durch das Verfahren des Einzelrichters für Ab- 

kürzung und Beſchleunigung des Bagatellproceſſes gewonnen 
wird, wenn nämlich die Einrichtung getroffen wird, daß der 

Abgeordnete für Crekutionsfaden mit den Parteien in unmit- 

telbare mündliche Berührung tritt. 

Es läßt fich allerdings nicht an das Publikum die An- 
forderung machen, daß alle ſchriftlichen Anträge in Exekutions- 
ſachen perſönlich an den gerichtlichen Abgeordneten zu überge- 

ben ſeien. Denn einmal iſt es nicht möglich, den Gegenſtand 
folder Anträge ſcharf genug zu begränzen und ihn von anderen 
Anträgen zu ſondern, anderen Theils iſt auch das Jntereſſe 
dabei oft ein allzu geringes , fo daß jene Anforderung in vie- 

len Fällen zur Beläſtigung gereichen müſſte. Gleichwohl er- 
ſcheint es ſachgemäß, wenn die Parteien an gewiſſen Tagen 
und Stunden Zutritt zu dem mit Bearbeitung der Exekutions- 
ſachen beauftragten Gerichtsbeamten finden und ihm ihre ſchrift- 
lichen Anträge perſönlich übergeben. Derſelbe dürfte gehalten 
ſein, alle ihm vorgelegten Anträge ſofort zu prüfen und das 

Erforderliche darauf zu veranlaſſen. Zu dieſem Qwede würde 
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er an den beſtimmten Tagen ſeinen Platz in demjenigen Bureau, 

in welchem die meiſten Eretutionsfahen zu bearbeiten find, 

oder in deſſen Nähe, einnehmen und mit einem Gehülfen ver- 

ſehen werden müſſen, welcher die Herbeiſchaffung der Akten und 

die ſofort erforderliche Schreiberei beſorgt. Veſcheide und Be- 

nachrichtigungen an die anweſenden Bittſteller dürften blos 

mündlich zu ertheilen und auf der ſchriftlichen Eingabe kurz 

zu vermerken ſein, ebenſo dürften Verfügungen an nicht anwe- 

ſende Perſonen ſogleich in der Reinſchrift zu fertigen und zu 

regiſtriren ſein. Die zuzulaſſenden Exekutionen würden ſogleich 

in eine für jede Woche zu veranlagende Liſte eingetragen 

werden können, welche alle Materialien zur Hiilfsvollfiredung 

für den Exekutor in den einzelnen Rubriken enthielte, ſo daß 

es, ſtatt der Erekutions-Mandate, nur. der Ertheilung von 

Extrakten aus dex*Liſte bedürfte. Die Expedition der Man- 

date und deren Reinſchrift würde bei dieſem Verfahren erſpart 

werden und es würde nach der auf dem ſchriftlichen Antrage 

zu notirenden Nummer der Inhalt des Exekutionsbefehls jeder- 

zeit aus der Liſte ſelbſt entnommen werden können, ſo lange 

der Extrakt mit dem Berichte des Exekutors nod nicht zurük- 

gegeben worden. Bei Gerichten von ſehr großem Geſchäfts- 

Umfange würden entweder mehrere Richter für den Dienſt im 

Bureau für Exekutionsſachen zu beſtimmen, oder mehrere der- 

gleichen Bureaus einzurichten ſein. 

Es iſt zu erwarten, daß das Publikum zahlreich ſich einer 

Einrichtung zuwenden würde, die ihm eine ſo ſchnelle Förde- 

rung ſeiner Intereſſen verheißt, felbft wenn dabei hauptſächlich 

nur die Bagatellproteſſe im Auge behalten werden, die, als 

Erzeugniſſe des Verkehres, in Betreff der Einfachheit der For- 

men und der raſchen richterlichen Haudhabung, ſo viel als 

möglich den Verkehrformen fich zu nähern haben werden. 

Bei Kreisgerichten von Bedeutung kann die Zahl der Vorträge 

in den bereits zur Entſcheidung gebrachten Bagatell-Proceſſen 

auf 15,000 jährlich angenommen werden. Man rechne nur 

den vierten Theil davon als ſolche, welche die Exekutionen zum 

Gegenſtande haben und dem abgeordneten Richter perſönlich 

vorgelegt werden würden, ſo würde dabei an Arbeitskräften 

der Richter , Expedienten, Kopiſten und Boten eine ganz er- 

5 
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hebliche Erfparni$ gemacht, mittelbar aber würden dic Neben= 
Verfügungen erſpart werden, die im Gefolge eines langſamen 
und zufammengefegten Geſchäftsganges zu ſein pflegen. 

VIII. 

Von gerichtlichen und aufietgevichtlichen 
Koſten. 

Das Sportel- und Stempelweſen iſt die ſchwerſte Dienſt- 
barkeit, die dem Richterſtande zum Vortheile des Fiskus auf- 
gelegt worden. Zunächſt ſind damit ſchr viele Mühen und 
Weitläufigkeiten verknüpft. Die Sportel - Taxen ſowie das 
Stempel -=Geſetß find ſehr breit veranlagt und gehen tief in 
die Einzelheiten. Cs gehört viel Zeit dazu, nach allen 
Richtungen hin fie kennen zu lernen, die Abänderungen, Er- 
gänzungen und Erläuterungen, die fie erfahren haben, fich 
anzueignen, die Grundfage und Unterſcheidungen, die fie ent- 
halten, richtig aufzufaſſen. Die Sportel = Taxe von 1815 theilt 
die Gerichte in 3 Klaſſen und hat für jede Klaſſe 5 Abſchnitte, 
enthält alſo 15 Abtheilungen, die zum Theil parallele Vor- 
ſchriften enthalten. Daneben beſteht noch die Gebühren-Taxe 
vom 9. Oktober 1833, betreffend die Gebühren in Mandats-, 
ſummariſchen und Bagatellſachen, der Taxen für die Kriminal- 
und fiskaliſchen Unterſuchungen und der fo zahlreichen Mini- 
fterial=Refcripte nicht zu gedenken. Es if daher erklärlich, 
wie fdwierig und zeitraubend der tidjtige Anfag der Koſten 
und die darüber vom Richter auszuübende Aufſicht iſt, wie 
leicht dabei gefehlt werden kann. Auch die Kaſſen-Verwaltung 
ift nach den hierüber in Gebrauch befindlihen Inſtruktionen 
in allen Richtungen ſo verzweigt und ins Einzelne gehend, 
daß fie ſelbſt den meiſten Richtern ein fremdes Feld bleiben 
muß, indem fle nicht blos ein dem richterlichen Wirkungs- 
kreiſe ziemlich fern liegendes Studium, ſondern auch ſtete 
praktiſche Ausübung erforderlich macht. Gleichwohl find Mü- 
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ben und Screibereien, die der Richter und die Gerichtsbeamten 

von der Handhabung fo unbequemer gefeglicher Vorſchriften 
davon tragen, das geringere Uebel. Weit größer iſt die Cine 
buße, die der Richter an öffentlichem Anſehen hat. 

Die koſtenpflichtigen Parteien find faſt blindlings in ſeine 
Hand gegeben. Sie finden für die Wahrnehmung ihrer In- 

tereſſen nicht Anhalt genug und können dem Anfage der Koſten 
nicht prüfend folgen, da, wenn ihnen auch der dabei zum 

Grunde liegende ſpecielle Inhalt der Akten bekannt ſein muß, 
ihnen dod) die Kenntniß der 'ſo verſchiedenen Vorſchriften, Zu- 

ſätze, Erläuterungen u. f. w. ohne Hülfe eines Rechtsverſtän- 
digen verſchränkt iſt. Dies erzeugt an und für fic) Mißtrauen 
in Betreff der gefeglichen Richtigkeit der Rechnungen und Feſt- 

ſezungen. Dazu kommt nun aber nod, daß die Sportel- 
Taxen außerordentlich hoch find und daß die Koſten einer In- 

ftanz, außer etwaigen baaren Auslagen an Porto, Gebühren 

der Zeugen und Sachverſtändigen u. ſ. w. bei Forderungen 
und Streit- Objekten der gewöhnlichſten Höhe auf 75 des 
Werths des Streit-Objektes zu fichen kommen. Sind 2 

Inſtanzen durchlaufen worden und die Parteien in der Noth- 

wendigkeit geweſen, fich der Sachwalter zu bedienen, deren 

Gebühren und Auslagen in der Regel dem Betrage der -Ge- 

richtskoſten gleich kommen, ſo hat die unterliegende Partei 

ungefähr 585 des Werths ihres Anſpruchs, außer den erwähn- 

ten baaren Yuslagen, an Koſten des Proceſſes zu bezahlen. 

Es iſt alſo natürlich, daß die Proceßführenden Parteien dazu 

aufgelegt find, die Koſten - Note unbillig und übertrieben zu 
finden. Und leider giebt es viele Koſienſätße, die einen folchen 
Vorwurf wahr erſcheinen laſſen, nur trifft der letztere das 

Sportel- Geſetz und nicht den Richter. Will derſelbe der Bile 
ligkeit Raum geben, für werthloſes oder Überflüſſiges Hin- 

- und Herſchreiben die unverhältnißmäßig hohen Stempel- und 

Sportelfage fallen laſſen, fo trirt ihm das finanzielle Inter- 

eſſe hindernd eutgegen, das nur allzuſehr geneigt iſt, es mit 

ſeinen Vortheilen und Gebührniſſen aufs genauſte zu nehmen. 

Nichts defloweniger wendet fich alle Unzufriedenheit und Bitter- 

keit, die das Sportuliren im Publikum erregt, gegen den 

Richter; an dem Namen und dem Anſchen deſſen, der durch 



ſeine: Handlungen das Wahre und Billige teprafentiren ſoll, 
haftet ein Vorwurf und ein Makel, den der ehrlicbende Pri- 

vatmann nicht mit dem Richter theilen mag und welcher in 
der öffentlichen Meinung foldje trifft, die auf die Uebervorthei- 
lung Anderer ausgehen. 

Es iſt bekannt, daß dieſe Uebelſtände höheren Orts bereits 
aufgefafft und vor die geſeßgebenden Organe gebracht worden 
find. Es dürfte jedod) unausführbar fein, die Gerichte von 
der Wahrnehmung und Verwaltung des Sportel- und Stemz 

pelweſens ganz zu entbinden, ſo lange nicht die durch einen 

beſtimmten Rechtsgang begränzten richterlihen Funktionen 
durch Pauſchquanta abgegolten und — was zu weit gegangen 
ſein würde — die jetzt beſteuerten geringfügigen, jedoch ſehr 

zahlreichen Cinzelhandlungen des Richters koſtenfrei vorgenom- 
men werden. Wird aber auch, bei den anſcheinend wichtigen 
Anflanden, die der Erlaß wohlverdienter Gerichtsſporteln fin- 
det, die Sportel- und Stempel-Verwaltung den Gerichten be- 
laſſen, fo würden fic) die damit verknüpften Uebelſtände doch 

im Weſentlichen beſeitigen, ſobald dem Richter bei Fefifegung 
der Sporteln und Stempel ein größerer Raum für billige 
Niidfichten geſtattet, das Koſten- und Kaſſenweſen vereinfacht 

und die Anwendung der Pauſchquanta an der Stelle der ein- 
zelnen Sportelſäte beliebt würde. Die Feſtſezung des Pauſch- 

quantums dürfte alsdann nad) der Weitläufigkeit der Sache 
höher oder niedriger durd) den Richter. in der Entſcheidung 
ſelbſt geſchehen und von der Partei, welche fich dadurch be- 
ſchwert glaubt, zum Gegenſtande des Rechtsmittels gemacht 
werden. Damit würde den Parteien die Prüfung des Spor- 

tel-Unfages zugänglich gemacht und dem richterlichen Sportu- 
liren, ſowohl in der Wirklichkeit, als in dem Glauben des 
Publikums, ein Ziel geſetzt werden. 

Viel leichter, obgleich nicht minder wichtig, wäre die Re- 
gelung und Umgeſtaltung des Verfahrens bei Liquidation und 
Feſiſezung außergerichtliher Koſten, die eine Partei von der 
andern zu fordern hat. 

Jetzt werden dergleichen Koſten nach entſchiedener Sache 
von der berechtigten Partei zuſammengeſtellt, die Zuſammen- 
ſtellung wird durc< den Richter dem Gegner zur Anbringung 
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ſeiner Erinnerungen mitgetheilt und zuleśt wird der Betrag 

durch ein richterlihes Dekret feſigeſeßt. Es iſt kaum glaublich, 

welche Quelle von Schreibereien und Weitläufigkeiten dies 

Verfahren eröffnet. Die einzelnen Poſitionen der Liquidatio- 

nen werden durch die Gegenauslaſſung angefochten, es wird 

geſtritten, wo der Wohnort des obſtegenden Theils, wie weit 

er entlegen ſei, weldem Stande derſelbe angehöre, wieviel er 

danach an Reiſekoſien liquidiren dürfe, ob er ſich habe einen 

Sachwalter nehmen dürfen oder nehmen müſſen, für welche 

Reiſen, Gänge und Schreiben Vergütigung verlangt werden 

dürfe, welche portopflichtige Briefe und Eingaben für erheblich 

und welche für überflüſſige zu achten ſeien. Der Streit über 

dieſe Koſten wird oft verwi>elter und zeitraubender als der 

Proceß ſelbſt, oft zieht er ſich ins Endloſe, wenn die obſiegende 

Partei die durch die Koftenfeftfegung und Einziehung von 

neuem erwachſenen Portoz und andrer Kofien wiederum zur 

Liquidation bringt, wiederum ein Koſtenfeſtſezungs = Dekret er- 

wirkt, wiederum Auslagen hat und mit dem Liquidiren ferner 

fortfährt. Sodann find auch die gefeglihen Beſtimmungen 

über die Erſtattung von Reiſekoſten und Sachwalter» Gebühren 

nicht ohne Zweifel und erzeugen ein Schwanken des Gerichts- 

Gebrauchs. Einer Seits wird den Parteien vom Geſetze ver- 

boten, tofifpielige Reiſen, die durch Beſtellung eines Sachwal- 

ters hätten vermieden werden können, zu unternehmen, *) und 

im Gefege vom 21. Juli 1846 wird ſogar gefordert, daß die 

Parteien bei Abfaſſung ihrer Proceßſchriften fich durchaus der 

Hülfe der Sachwalter bedienen. Anderer Seits beſagt die Gee 

bühren-Taxe für Juſtiz-Commiſſarien, daß die Partei in Sa- 

den, welche zur Iſien, 2ten und 3ten Koſten-Kolonne gehören, 

fich ohne Nothwendigkeit eines Sachwalters nicht bedienen 

dürfe. Der Richter iſt alſo in dem einzelnen Falle in Verle- 

genheit, wenn er die Feſiſezung treffen ſoll, ob nicht die Partei, 

die ohne Sachwalter erſchienen und zu den Terminen gereiſ't 

iſt, ſich einen Sachwalter hätte nehmen, ob nicht die Partei, 

die eines Sachwalters fich bedient hat, perſönlich in den Ter- 

minen hätte erſcheinen müſſen. 

x) Vergl. $. 44. des Anh. zu 5. 6. Th. 4, T. 3. der Allgem. 

Gerichts - Ordnung. 
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Um dies ſchwankende, meiſt ing Kleinliche eingehende, den 
Haß und die Erbitterung der Parteien anregende und nährende 
Verfahren abzuſtellen, dazu bedarf es nur eines ſehr einfachen 
Mittels, daß nämlich in jeder richterlichen Entſcheidung über 
den Koſtenpunkt ein Pauſchquantum fefigefegt wird, welches 
die unterliegende Partei der obfiegenden ganz oder theil- 
weiſe, jenaddem nun die Koſten ganz oder theilweiſe ihr auf- 
gelegt worden ſind, zu erſtatten hat. Nad Maßgabe der an- 
ſcheinend nothwendigen Ausgaben der obſtegenden Partei, der 
Entfernung ihres Wohnortes und nach anderen hierher gehö- 
rigen Momenten dürfte das Pauſchquantum auf 2 bis 8 Pro- 
cent des Streit-Objektes zu arbitriren, vorher jedoch den Par- 
teien freizuſtellen ſein, im Schlußtermine wegen der Höhe des 
Pauſchquantums ihre Anträge anzubringen und die für dieſe 
ſprechenden Gründe geltend zu machen. Bei großen Summen 
würde jedoch das Pauſchquantum nod) niedriger beſtimmt wer- 
den müſſen und jedenfalls würde die obfiegende Partei den von 
ihr gezahlten Koſten-Vorſchuß, deſſen Feſtſtellung übrigens kei- 
nes Verfahrens bedarf, außer dem Pauſchquantum zurücefor- 
dern dürfen, indem ſie ſonſt durch Nichtzahlung des verlangten 
Vorſchuſſes einen Gewinn machen würde. 

Auf dieſe Weiſe würden auch, abgeſehen von der Beſeiti- 
gung der angeregten Uebelſtände, die Weitläufigkeiten des be- 
ſonderen Exekutionsverfahrens, welches jetzt in den meiſten 
Fällen für die feſtgeſetzten außergerichtlichen Koſten eintritt, ver- 
mieden und es würde die Exekution wegen des etwa zugeſpro- 
<enen Rechts mit der Beitreibung der außergerichtlichen Koſten 
vereinigt werden können. Jede Partei würde aud im Stande 
fein, die Koſten des anzuſiellenden Proceſſes und diejenigen, 
welche der Gegner für den Fall des Unterliegens zu erſtatten 
haben würde, zu überſchlagen und fich mit ihren Aufwendun- 
gen danach einzurichten. Es läßt fich endlich vorausfegen, daß 
die Rückſicht auf Erſparung der Koſten bei den ſtreitenden 
Theilen zu einer größeren Geltung gelangen und auf die Ab- 
kürzung der Proceſſe einen nicht unbedeutenden Einfluß üben 
würde. 
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